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Verkaufsprospekt

Dieser Verkaufsprospekt („Verkaufsprospekt“) ist nur gültig in 
Verbindung mit dem letzten Jahresbericht, dessen Stichtag nicht 
länger als 16 Monate zurückliegen darf. Wenn der Stichtag des 
Jahresberichtes länger als 8 Monate zurückliegt, ist dem Erwer-
ber zusätzlich ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Beide Be-
richte sind Bestandteil des Verkaufsprospektes und bei den 
Zahl- und Vertriebsstellen sowie der Verwaltungsgesellschaft 
kostenlos erhältlich.

Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche 
nicht in dem Verkaufsprospekt oder in sonstigen Unterlagen, die 
der Öffentlichkeit zugänglich sind und auf die sich der Verkaufs-
prospekt bezieht, enthalten sind.

Außerdem wird ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinfor-
mationen („wAI“) erstellt. 

1. Der Fonds

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Invest-
mentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines 
fonds commun de placement errichtetes Sondervermögen aus 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach 
Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 
Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezem-
ber 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtli-
nie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

2. Die Verwaltung des Fonds

Der Fonds wird von der Union Investment Luxembourg S.A. 
(”Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. 

Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der 
Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. 

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 19. August 1988 als Ak-
tiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbe-
stimmte Dauer gegründet, die seinerzeitige Veröffentlichung im 
Mémorial C erfolgte am 27. September 1988. Sie hat ihren Sitz 
in Luxemburg und ist unter der Nummer B28679 im Luxembur-
ger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen. Ihr Ge-
schäftsjahr endet jährlich am 31. Dezember.

Der Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft ist die 
Gründung und/oder Verwaltung eines oder mehrerer Organis-
men für gemeinsame Anlagen und die individuelle Verwaltung 
einzelner Portfolios im Sinne von Kapitel 15 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 mit einem Ermessensspielraum im Rahmen 
eines Mandats der Anleger. Als Nebentätigkeit kann die Verwal-
tungsgesellschaft darüber hinaus die Anlageberatung in Bezug 
auf ein oder mehrere Geschäfte mit Finanzinstrumenten, die in 
Anhang II Abschnitt B des Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor genannt werden, sowie die Verwahrung und tech-
nische Verwaltung in Bezug auf Anteile von Organismen für ge-
meinsame Anlagen im Sinne des vorgenannten Gesetzes täti-
gen. Die Verwaltungsgesellschaft kann außerdem alle Handlun-
gen vornehmen, die zur Verwaltung dieser Organismen notwen-
dig sind und alle Geschäfte tätigen und alle Maßnahmen treffen, 
die ihr Interesse fördern oder ihrem Gesellschaftszweck dienen 
oder nützlich sind und dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 ent-
sprechen.

Mit dem zum 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Vertrag hat die 
Union Investment Luxembourg S.A. in ihrer Funktion als Haupt-
verwaltungsgesellschaft unter ihrer Verantwortung und Kontrol-
le verschiedene verwaltungstechnische Aufgaben, z.B. die Be-
rechnung der Nettoinventarwerte, die Erstellung der regelmäßi-
gen Berichte oder die Berechnung der Solvabilitätskennziffer an 
die Union Investment Financial Services S.A. mit Sitz in 308, rou-
te d´Esch, L-1471 Luxemburg übertragen.

Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft entsprechend den im 
Großherzogtum Luxemburg gültigen Bestimmungen auf eigene 
Verantwortung, Kosten und Kontrolle Aufgaben des Fondsma-
nagements an andere der Union Investment Gruppe angehören-
de Gesellschaften übertragen. Die Aufgaben des Fondsmanage-
ments umfassen insbesondere die tägliche Umsetzung der Anla-
gepolitik sowie die unmittelbare Anlageentscheidung.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, sich auf eigene Kos-
ten in Fragen der Portfoliostrukturierung von Dritten beraten zu 
lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich gemäß Kapitel 15 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2010 verpflichtet, im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten jederzeit die Wohlverhaltensregeln im Artikel 111 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu beachten. 

In diesem Zusammenhang hat die Verwaltungsgesellschaft eine 
Strategie aufgestellt, in der festgelegt ist, wann und wie die 
Stimmrechte, die mit den Instrumenten in den von ihr verwalte-
ten Fonds verbunden sind, ausgeübt werden sollen, damit dies 
ausschließlich zum Nutzen des oder der betreffenden Fonds ist. 
Eine Kurzbeschreibung dieser Strategie kann im Internet auf der 
unter abrufbaren Homepage der Verwaltungsgesellschaft einge-
sehen oder direkt von der Verwaltungsgesellschaft angefordert 
werden.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ferner verpflichtet, im besten In-
teresse der von ihr verwalteten Fonds zu handeln, wenn sie für 
die Fonds Handelsentscheidungen ausführt oder Handelsaufträ-
ge zur Ausführung an andere Einrichtungen weiterleitet. Insbe-
sondere hat die Verwaltungsgesellschaft alle angemessenen 
Maßnahmen zu ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für den 
jeweiligen Fonds zu erzielen, wobei sie den Kurs, die Kosten, die 
Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung und 
Abrechnung, den Umfang und die Art des Auftrags sowie alle 
sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Aspekte zu be-
rücksichtigen hat. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltungs-
gesellschaft Grundsätze festgelegt, die ihr die Erzielung des 
bestmöglichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Aspekte gestatten. Informationen über diese Grundsät-
ze und über wesentliche Änderungen der Grundsätze können im 
Internet auf der unter abrufbaren Homepage der Verwaltungs-
gesellschaft eingesehen oder direkt von der Verwaltungsgesell-
schaft angefordert werden.

Daneben hat sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, die 
vom BVI Bundesverband Investment und Asset Management 
e.V., Frankfurt am Main, veröffentlichten Wohlverhaltensregeln, 
sofern diese mit dem Luxemburgischen Gesetz vereinbar sind, zu 
beachten. Diese Wohlverhaltensregeln formulieren einen Stan-
dard guten und verantwortungsvollen Umgangs mit dem Kapital 
und den Rechten der Anleger. Sie stellen dar, wie die Kapitalan-
lage- bzw. Verwaltungsgesellschaften den gesetzlichen Ver-
pflichtungen gegenüber Anlegern nachkommen und wie sie de-
ren Interessen Dritten gegenüber vertreten. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Maßnahmen ergriffen, um An-
leger vor Nachteilen zu schützen, die durch das so genannte 
„frequent trading“ entstehen können. Hierunter werden kurz-
fristige Umsätze in Anteilen verstanden, die die Wertentwick-
lung des Fonds aufgrund der Größe und Häufigkeit der Umsätze 
durch auf Ebene des Fonds anfallende Transaktionskosten be-
einträchtigen. Vor diesem Hintergrund werden die Anteilschei-
numsätze einerseits regelmäßig beobachtet und ausgewertet, 
andererseits wurden interne Regelungen für Mitarbeiter der Ver-
waltungsgesellschaft erlassen, die eine Veräußerung von Fonds-
anteilen innerhalb von kurzen Zeiträumen verhindern. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat 
verwaltet. Dieser ist zuständig für alle Angelegenheiten der Ver-
waltungsgesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz oder 
dem Gesellschaftervertrag der Generalversammlung vorbehal-
ten sind.

Die Generalversammlung hat Frau Maria LÖWENBRÜCK und 
Herrn Rudolf KESSEL zu Verwaltungsratsmitgliedern bestellt und 
ihnen die tägliche Geschäftsführung übertragen. Die Verwal-
tungsgesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Un-
terschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsra-
tes rechtsverbindlich verpflichtet. Der Verwaltungsrat kann auch 
einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten gemäß Arti-
kel 110 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 für die Gesamt-
heit oder einen Teil der täglichen Geschäftsführung die Vertre-
tung der Verwaltungsgesellschaft übertragen.

3. Die Depotbank

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der im Sonderreg-
lement genannten Depotbank verwahrt. 

Die Bestellung dieser Depotbank kann durch die Depotbank 
oder die Verwaltungsgesellschaft schriftlich unter Einhaltung ei-
ner dreimonatigen Frist gekündigt werden. Eine solche Kündi-
gung wird erst wirksam, wenn eine andere, von der zuständigen 

Aufsichtsbehörde genehmigte Bank die Pflichten und Funktio-
nen der Depotbank gemäß den Bestimmungen des Verwal-
tungsreglements übernimmt.

4. Die Rechtsstellung der Anteilinhaber

Die Verwaltungsgesellschaft legt in den Fonds angelegtes Geld 
im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der An-
teilinhaber nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpa-
pieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten gemäß Arti-
kel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 an. Das ange-
legte Geld und die damit erworbenen Vermögenswerte bilden 
das Fondsvermögen, das gesondert von dem eigenen Vermögen 
der Verwaltungsgesellschaft gehalten wird.

Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen sind in dem im An-
schluss an diesen Verkaufsprospekt abgedruckten Verwaltungs-
reglement und dem Sonderreglement aufgeführt. Das Verwal-
tungsreglement sowie das Sonderreglement des Fonds sind in-
tegrale Bestandteile des Verkaufsprospektes. Das Verwaltungs-
reglement enthält grundsätzliche Richtlinien zu Anlagepolitik, 
Anteilwertberechnung, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
und Kosten sowie weitere wichtige Regelungen für die Anteilin-
haber, während im Sonderreglement die spezifischen Charakte-
ristika des Fonds dargestellt werden.

Die Anteilinhaber sind an dem Fondsvermögen in Höhe ihrer An-
teile als Miteigentümer beteiligt. Ihre Rechte werden durch An-
teile verkörpert, welche in Globalurkunden, die auf den Inhaber 
lauten, verbrieft sind, sofern das Sonderreglement keine ander-
weitige Bestimmung trifft.

5. Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik

Das Fondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der 
Risikostreuung im Sinne der Regeln von Teil I des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 und nach den in Artikel 4 des Verwaltungs-
reglements beschriebenen Allgemeinen Richtlinien der Anlage-
politik angelegt.

Abweichend respektive ergänzend hierzu werden die spezifi-
schen Richtlinien der Anlagepolitik des Fonds im Sonderregle-
ment beschrieben. 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wert-
entwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss 
auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann 
sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann kei-
ne Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der An-
lagepolitik erreicht werden.

6. Allgemeine Hinweise zu Derivaten, 
Techniken und Instrumenten

Derivate, Techniken und Instrumente können zur effizienten 
Portfolioverwaltung, die den Anlagezielen des Fonds entspre-
chen, eingesetzt werden. Die nachfolgenden Derivate, Techni-
ken und Instrumente können gegebenenfalls durch die Verwal-
tungsgesellschaft erweitert werden, wenn am Markt andere, 
dem Anlageziel entsprechende Instrumente angeboten werden, 
die der Fonds gemäß den aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen 
Bestimmungen anwenden darf. 

Die Vertragspartner von abgeleiteten Finanzinstrumenten, die 
nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt 
gehandelt werden („OTC-Derivate“), müssen erstklassige, auf 
solche Geschäfte spezialisierte Finanzinstitute sein.

Nachfolgend eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung 
von Derivaten, Techniken und Instrumenten, die für die Verwal-
tung des Fonds eingesetzt werden können:

Derivate

1. Finanzterminkontrakte

Finanzterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt 
verpflichtende gegenseitige Vereinbarungen, welche die Ver-
tragsparteien berechtigen beziehungsweise verpflichten, zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine be-
stimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu einem im Vo-
raus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

2. Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbe-
dingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine bestimmte Menge der zu-
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grunde liegenden Devisen, zu einem im Voraus vereinbarten 
Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.

3. Optionen

Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Basiswert an einem 
im Voraus bestimmten Zeitpunkt („Ausübungszeitpunkt“) oder 
während eines im Voraus bestimmten Zeitraumes zu einem im 
Voraus bestimmten Preis („Ausübungspreis“) zu kaufen („Kauf-
option“ oder „Call-Option“) oder zu verkaufen („Verkaufsopti-
on“ oder „Put-Option“). Der Preis einer Kaufs- oder Verkaufs-
option ist die Optionsprämie.

4. Tauschgeschäfte („Swaps“)

Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Aus-
tausch von Zahlungsströmen, Vermögensgegenständen, Erträ-
gen oder Risiken zum Gegenstand hat. 

Techniken und Instrumente für das Management von 
Kreditrisiken

5. Credit Linked Note („CLN“)

Bei einer CLN handelt es sich um eine vom Sicherungsnehmer 
begebene Schuldverschreibung, die am Laufzeitende nur dann 
zum Nennbetrag zurückgezahlt wird, wenn ein vorher spezifi-
ziertes Kreditereignis nicht eintritt. Für den Fall, dass das Kredi-
tereignis eintritt, wird die CLN innerhalb einer bestimmten Frist 
unter Abzug eines Ausgleichsbetrages zurückgezahlt. CLNs se-
hen damit neben dem Anleihebetrag und den darauf zu leisten-
den Zinsen eine Risikoprämie vor, die der Emittent dem Anleger 
für das Recht zahlt, den Rückzahlungsbetrag der Anleihe bei Re-
alisierung des Kreditereignisses zu kürzen. 

6. Credit Default Swaps („CDS“)

Im Wesentlichen ist ein CDS ein Finanzinstrument, das die Tren-
nung des Kreditrisikos von der zu Grunde liegenden Kreditbezie-
hung und damit den separaten Handel dieses Risikos ermög-
licht. Meist handelt es sich um eine bilaterale, zeitlich begrenzte 
Vereinbarung, die die Übertragung von definierten Kreditrisiken 
(Einzel- oder auch Portfoliorisiken) von einem Vertragspartner 
zum anderen festlegt. Der Verkäufer des CDS (Sicherungsgeber, 
Absicherungsverkäufer, Protection Seller) erhält vom Käufer (Si-
cherungsnehmer, Absicherungskäufer, Protection Buyer) in der 
Regel eine auf den Nominalbetrag berechnete periodische Prä-
mie für die Übernahme des Kreditrisikos. Diese Prämie richtet 
sich u.a. nach der Qualität des oder der zu Grunde liegenden Re-
ferenzschuldner(s) (=Kreditrisiko). 

Es können auch CDS auf Einzeltitel oder Baskets abgeschlossen 
werden. 

Techniken und Instrumente

7. Pensionsgeschäfte

Bei Pensionsgeschäften werden Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente vom Pensionsgeber an den Pensionsnehmer verkauft, 
wobei zusätzlich entweder

• der Pensionsnehmer und Pensionsgeber bereits zum 
Rückverkauf bzw. –kauf der verkauften Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente zu einem bei Vertragsabschluß 
festgelegten Preis und innerhalb einer zum Vertragsab-
schluss vereinbarten Frist verpflichtet sind oder

• dem Pensionsnehmer oder dem Pensionsgeber das Recht 
vorbehalten ist, der anderen Vertragspartei die verkauf-
ten Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente zu einem 
bei Vertragsabschluss festgelegten Preis und innerhalb 
einer zum Vertragsabschluss vereinbarten Frist zurückzu-
kaufen bzw. deren Rückverkauf verlangen zu können.

8. Wertpapierleihe

Soweit gemäß den rechtlichen Bestimmungen und insbesondere 
dem Rundschreiben CSSF 08/356 vom 04. Juni 2008 in Bezug 
auf den Einsatz von Finanztechniken und –Instrumenten zuläs-
sig und im Rahmen der darin festgelegten Grenzen darf der 
Fonds zur Erzielung eines Kapital- oder Ertragszuwachses oder 
zur Senkung seiner Kosten oder Risiken Wertpapierleihgeschäfte 
tätigen.

Dazu kann der Fonds direkt oder über ein von einem Finanzin-
stitut organisiertes Wertpapierleihsystem verleihen.

Dazu muss der Fonds im Rahmen der Wertpapierleihe grund-
sätzlich über die gesamte Dauer eine Garantie erhalten, deren 
Gegenwert mindestens 90 % des Gesamtwertes der verliehenen 
Wertpapiere entspricht. Diese Garantien müssen die im Rund-
schreiben CSSF 08/356 festgelegten Anforderungen erfüllen 
und setzen sich zum Beispiel, aber nicht ausschließlich aus flüs-
sigen Mitteln, Fondsanteilen, Staatsanleihen und Anleihen von 

erstklassigen Emittenten sowie aus Aktien von Hauptindizes zu-
sammen.

Erhaltene Barsicherheiten können im Einklang mit dem oben ge-
nannten Rundschreiben wiederangelegt werden. Entsteht dabei 
eine Hebelwirkung, ist diese in der Gesamtrisikogrenze zu be-
rücksichtigen.

Sollte der Fonds über ein standardisiertes, von einem anerkann-
ten Wertpapierclearingsystem organisiertes Wertpapierleihsys-
tem verleihen, bedarf es keiner Garantie, sofern die Wertpapier-
leihe im Rahmen von Clearstream Banking S.A., der Clearstream 
Banking Aktiengesellschaft, EUROCLEAR oder einem sonstigen 
anerkannten Abrechnungsorganismus stattfindet, der selbst zu 
Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere mittels ei-
ner Garantie oder auf andere Weise Sicherheit leistet.

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug 
der damit verbundenen Kosten zum überwiegenden Teil dem 
Fondsvermögen gutgeschrieben.

7. Die Ausgabe von Anteilen

Die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgt zum Ausgabepreis. So-
fern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stem-
pelgebühren oder andere Belastungen anfallen, erhöht sich der 
Ausgabepreis entsprechend.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, laufend neue Antei-
le auszugeben. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch 
vor, die Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Bestimmungen 
des Verwaltungsreglements sowie des Sonderreglements des 
Fonds vorübergehend oder endgültig einzustellen; bereits ge-
leistete Zahlungen werden in diesem Fall unverzüglich erstattet.

Die Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depot-
bank und den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten Zahl- 
und Vertriebsstellen erworben werden. Die Verwaltungsgesell-
schaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen 
auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Zeichnungsantrags unbekannten Anteilwertes abge-
rechnet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft gibt zumindest einen Teil des Aus-
gabeaufschlags (sofern ein solcher Ausgabeaufschlag erhoben 
wird) und der Verwaltungsvergütung an ihre Vertriebspartner in 
Form von Provisionszahlungen für deren Vermittlungsleistungen 
weiter. Die Höhe der Provisionszahlungen wird je nach Ver-
triebsweg in Abhängigkeit vom Bestand des vermittelten Fonds-
volumens bemessen. Dabei kann ein wesentlicher Teil des Aus-
gabeaufschlags (sofern ein solcher Ausgabeaufschlag erhoben 
wird) und der Verwaltungsvergütung in Form von Provisionszah-
lungen an die Vertriebspartner von Union Investment weiterge-
geben werden. Daneben gewährt Union Investment ihren Ver-
triebspartnern weitere Zuwendungen in Form von unterstützen-
den Sachleistungen (z.B. Mitarbeiterschulungen) und ggf. Er-
folgsboni, die ebenfalls mit den Vermittlungsleistungen der Ver-
triebspartner im Zusammenhang stehen. Die Zuwendungen ste-
hen den Interessen der Anleger nicht entgegen, sondern sind 
darauf ausgelegt, die Qualität der Dienstleistungen seitens der 
Vertriebspartner aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern. 

Falls die Gesetze eines Landes niedrigere Sätze als die jeweils 
aktuellen Verkaufsprovisionen vorschreiben, können die Banken 
jenes Landes die Fondsanteile mit einer niedrigeren Verkaufs-
provision verkaufen, die jedoch die dort höchstzulässige Ver-
kaufsprovision nicht unterschreiten darf.

Unter Vermittlung der Vertriebsstellen können Anleger bei der 
Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d´Esch, L-1471 
Luxemburg, über ein Investmentdepot Anteile des Fonds erwer-
ben. Dort können auch Anlage- und Entnahmepläne über 
Fondsanteile abgeschlossen werden. Für diese wird der Ausga-
beaufschlag nur auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen be-
rechnet und darf den jeweils aktuellen Ausgabeaufschlag nicht 
übersteigen. Für die Einrichtung von Anlage- und Entnahmeplä-
nen fallen derzeit im Rahmen eines Investmentdepots bei der 
Union Investment Luxembourg S.A. keine gesonderten Kosten 
an.

Falls das Sonderreglement die Ausgabe effektiver Stücke vor-
sieht, werden diese unverzüglich nach Eingang des Ausgabe-
preises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesell-
schaft von der Depotbank zugeteilt.

Sofern Anteile des Fonds zum amtlichen Handel an einer Börse 
zugelassen sind, wird dies in der Übersicht "Der Fonds im Über-
blick" angegeben.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile des 
Fonds auch an anderen Märkten gehandelt werden (Beispiel: 
Einbeziehung des Fonds in den Freiverkehr einer Börse).

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zu-
grunde liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch den 
Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, son-
dern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann 
dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis abweichen.

8. Die Rücknahme von Anteilen

Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit über eine der Zahl-
stellen, die Depotbank oder die Verwaltungsgesellschaft die 
Rücknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement des Fonds 
festgelegten Rücknahmepreis zu verlangen. Die Verwaltungsge-
sellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme von 
Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt 
der Einreichung des Rücknahmeantrags unbekannten Anteil-
wertes abgerechnet wird.

Über die Zahlstellen, die Depotbank oder die Verwaltungsgesell-
schaft erfolgen auch etwaige sonstige Zahlungen an die An-
teilinhaber, insbesondere Ausschüttungen auf die Fondsanteile.

9. Die Anteilwertberechnung

Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der Vermögens-
werte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds (das 
”Netto-Fondsvermögen”) an jedem Bewertungstag im Sinne 
der Vorschriften des Verwaltungsreglements einschließlich des 
Sonderreglements des Fonds ermittelt und durch die Anzahl der 
umlaufenden Anteile geteilt.

Weitere Einzelheiten zur Berechnung der Anteilwerte sind im 
Verwaltungsreglement, insbesondere in dessen Artikel 8 des 
Verwaltungsreglements sowie im Sonderreglement des Fonds 
festgelegt.

10. Ertragsverwendung

Die Ertragsverwendung wird im Sonderreglement des Fonds 
festgelegt. Zur Ausschüttung können im Rahmen der Bestim-
mungen des Artikels 11 des Verwaltungsreglements die ordent-
lichen Nettoerträge sowie die im Fondsvermögen realisierten 
Kursgewinne und sonstige Aktiva des Fonds kommen.

11. Preisveröffentlichungen

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei 
der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie den Zahl- 
und Vertriebsstellen erfragt werden. Sie werden im Internet auf 
der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage 
der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

12. Kosten

Für die Verwaltung des Fonds ist die Verwaltungsgesellschaft 
berechtigt, eine Vergütung in angemessener Höhe zu erhalten 
sowie die aus der entgeltlichen Beauftragung weiterer, für den 
Fonds tätiger Dienstleister resultierenden Vergütungen (z. B. De-
potbankvergütung) zu veranlassen. 

Hinsichtlich näherer Einzelheiten (insbesondere bezüglich Ver-
gütungen, Aufwendungen und zu Gunsten der Verwaltungsge-
sellschaft entstehender geldwerter Vorteile) wird auf die in Arti-
kel 13 des Verwaltungsreglements und Artikel 25 des Sonderre-
glements enthaltenen Bestimmungen sowie auf die Übersicht 
„Der Fonds im Überblick“ verwiesen. 

13. Steuern

Besteuerung des Fondsvermögens und der Erträge

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg 
einer ”Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 % per an-
num, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende aus-
gewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen 
in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrer-
seits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese 
Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Lu-
xemburger Investmentfonds angelegt ist. 

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in 
Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quel-
len- oder Abzugssteuern in Ländern unterliegen, in welchen das 
Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesell-
schaft noch die Depotbank werden Quittungen über solche 
Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

In Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von 
Zinserträgen („Richtlinie“) wird seit dem 1. Juli 2005 im Groß-
herzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese Quel-
lensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg an 
natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen EU-
Mitgliedsstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer 
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kann unter bestimmten Bedingungen auch die Zinserträge eines 
Investmentfonds betreffen.

Mit der Richtlinie vereinbarten die EU-Mitgliedsstaaten, dass 
alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates 
besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer Infor-
mationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden 
vereinbart. Davon abweichend wurde vereinbart, dass einzelne 
Länder u.a. Luxemburg für eine Übergangszeit nicht an dem 
zwischen den anderen Staaten vereinbarten automatischen In-
formationsaustausch teilnehmen werden. Stattdessen wurde in 
Luxemburg eine Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt. Diese 
Quellensteuer betrug bis zum 30. Juni 2008 15 %, beträgt bis 
zum 30. Juni 2011 20 % und ab dem 1. Juli 2011 35 % der be-
treffenden Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger 
Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger wird hierüber eine 
Bescheinigung ausgestellt. Mit dieser Bescheinigung kann die 
abgeführte Quellensteuer voll auf die Steuerschuld des Steuer-
pflichtigen im Wohnsitzstaat angerechnet werden. Durch die Er-
teilung einer Einverständniserklärung zur Teilnahme am Infor-
mationsaustausch zwischen den Steuerbehörden kann der Quel-
lensteuerabzug jedoch vermieden werden. 

Anleger, die nicht in Luxemburg ansässig sind, beziehungsweise 
dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile 
oder Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg darü-
ber hinaus weder Einkommens-, Erbschafts-, noch Vermögens-
steuer entrichten. Für sie gelten die nationalen Steuervorschrif-
ten. 

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuer-
lich ansässig sind, müssen auf der Grundlage des Luxemburger 
Gesetzes vom 23. Dezember 2005 zur Umsetzung der Richtlinie 
auf die dort genannten, nach dem 1. Juli 2005 angefallenen und 
nach dem 1. Januar 2006 ausbezahlten Zinserträge eine abgel-
tende Quellensteuer in Höhe von 10 % zahlen. Diese Quellen-
steuer kann unter bestimmten Bedingungen auch die Zinserträ-
ge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im 
Großherzogtum Luxemburg die Vermögenssteuer abgeschafft.

Es wird den Anteilinhabern empfohlen, sich über die Gesetze 
und Verordnungen (wie etwa diejenigen über das Steuerwesen 
und die Devisenkontrolle) beraten zu lassen, die für die Zeich-
nung, den Kauf, das Halten und die Veräußerung von Anteilen 
sowie für den Erhalt von Erträgen an ihrem Herkunfts-, Wohn- 
und/oder Aufenthaltsort gelten. Die in den einzelnen Vertriebs-
ländern gesetzlich geregelten zusätzlichen Verkaufsunterlagen 
können Hinweise zu den dort anwendbaren steuerlichen Be-
stimmungen bei Zeichnung, Kauf und bei Veräußerung von An-
teilen sowie für den Erhalt von Erträgen in diesen Vertriebslän-
dern enthalten. Unbeschadet dessen entbinden auch diese Hin-
weise den Anteilinhaber nicht von der Empfehlung, sich einer in-
dividuellen Beratung durch externe Dritte, insbesondere durch 
Inanspruchnahme der Dienste eines Steuerberaters, zu unterzie-
hen.

14. Allgemeine Risikohinweise

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Beachtung des 
Grundsatzes der Risikostreuung im Rahmen der Anlage-
grenzen gemäß Artikel 4 Ziffer 4. des Verwaltungsreg-
lements, bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in 
Wertpapieren eines Emittenten anlegen.

Darüber hinaus sind folgende allgemeine Risikohinweise zu be-
achten:

• Allgemeines

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft 
für Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben den Chan-
cen auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste 
auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände ge-
genüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anleger Anteile 
des Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem 
Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem 
Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das 
von ihm in den Fonds investierte Geld nicht vollständig zurück. 
Obwohl jeder Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können 
diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch 
auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht 
über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzent-
ration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder 
Märkte erfolgt. Dann ist der Fonds von der Entwicklung dieser 
Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 
Des Weiteren beinhaltet die Inflation ein Abwertungsrisiko für 
alle Vermögensgegenstände.

Unter Beachtung der durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 
und durch das Verwaltungs- und Sonderreglement vorgegebe-

nen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den Fonds einen 
sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepo-
litik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermö-
gensgegenstände z. B. nur weniger Branchen, Märkte oder Re-
gionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige 
spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbun-
den sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z. B. Markt-
enge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunk-
turzyklen) gegenüberstehen. 

Zusätzliche Risikohinweise können im Sonderreglement des 
Fonds sowie in der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ und im 
Anschluss hieran genannt sein. 

• Marktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 
hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, 
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft so-
wie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 
in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irra-
tionale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte 
einwirken.

• Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mög-
lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeit-
punkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. 
Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt 
der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen 
Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs 
festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt da-
zu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers 
in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwan-
kungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wert-
papiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit 
kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzins-
liche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in 
der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere 
mit längeren Laufzeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit 
von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken.

• Länder- oder Transferrisiko

Vom Länder- oder Transferrisiko spricht man, wenn z. B. ein aus-
ländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 
Transferfähigkeit oder –bereitschaft seines Sitzlandes Leistun-
gen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen kann. So 
können z.B. Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, aus-
bleiben, oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von De-
visenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist.

• Anlagen in Emerging Markets

Die Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Länder/Schwel-
lenländer) beinhaltet möglicherweise besondere Risiken, bei-
spielsweise aus politischen Veränderungen, Wechselkursände-
rungen, fehlenden Börsenkontrollen, Steuern, Beschränkungen 
ausländischer Kapitalanlagen und -rückflüsse (Transferrisiko) 
sowie aus Kapitalmärkten, die im internationalen Vergleich eine 
geringere Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und 
illiquide sein können. 

• Anlagen in Russland

Der Fonds kann gegebenenfalls gemäß seiner Anlagepolitik in 
Wertpapiere russischer Emittenten investieren. Die Russische 
Börse (RTS Stock Exchange) und die Moskauer Wertpapierbörse 
(MICEX) gelten dabei als geregelte Märkte im Sinne des Artikel 
4, Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik, Ziffer 1. Absatz 
(1), Buchstabe a) des Verwaltungsreglements. Zur Ausführung 
der Anlagepolitik des Fonds kann ausschließlich in Wertpapiere 
russischer Emittenten investiert werden, die an den oben ge-
nannten Börsen zugelassen sind oder gehandelt werden.

In Russland verwahrte Wertpapiere weisen hinsichtlich des Ei-
gentums und der Verwahrung bestimmte Risiken auf, da ein 
Nachweis für den rechtlichen Anspruch auf Aktien in Form der 
buchmäßigen Lieferung geführt wird. Das bedeutet, dass im Ge-
gensatz zu der gängigen Praxis in Europa ein entsprechender Ei-
gentumsnachweis durch Eintragung bei den Büchern eines Un-
ternehmens oder durch eine Eintragung in einer russischen Re-
gistrierstelle erfolgt. Da diese Registrierstelle keiner wirklichen 
staatlichen Aufsicht unterliegt und sie auch nicht den Depotban-
ken gegenüber verantwortlich ist, besteht die Gefahr, dass der 
Fonds die Registrierung und das Eigentum von russischen Wert-
papieren durch Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit oder Betrug ver-
lieren kann. 

• Abwicklungsrisiko

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere 
besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch ein Transfersys-
tem aufgrund einer verzögerten oder nicht vereinbarungsgemä-
ßen Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgemäß ausgeführt 
wird.

• Adressenausfallrisiko

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können 
Verluste für den Fonds entstehen. Das Ausstellerrisiko be-
schreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des je-
weiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der 
Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch 
bei sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall 
von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet 
das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der ei-
genen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. 

• Währungsrisiko

Sofern Vermögenswerte des Fonds in anderen Währungen als 
der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält der Fonds 
die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in 
der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegen-
über der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fonds.

• Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesonde-
re im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 
Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten 
des Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers resultieren kann.

• Liquiditätsrisiko

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben 
werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelas-
sen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Er-
werb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr von 
Illiquiditätsprämien verbunden, die sich in deutlichen Preis-
schwankungen der Vermögensgegenstände im Fonds ausdrü-
cken können, so dass es insbesondere zu Problemen bei der 
Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kom-
men kann. Derartige Probleme können ebenfalls bei Vermö-
gensgegenständen auftreten, die zum amtlichen Markt an einer 
Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen 
sind.

• Rechtliches und steuerliches Risiko

Die rechtliche und steuerliche Behandlung des Fonds kann sich 
in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern.

• Risiken bei Ausübung von Aktionärsrechten

Die Verwaltungsgesellschaft vertritt die Aktionärsrechte (Stimm-
rechte) auf Hauptversammlungen selbst oder beauftragt Dritte. 
Durch die in einigen Ländern bestehende Marktpraxis angemel-
dete Bestände zu sperren, kann für den Fonds bzw. den Anleger 
ein Performancenachteil entstehen.

• Risiko der Änderung der Anlagepolitik

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für den 
Fonds zulässigen Anlagespektrums kann sich das mit dem Fonds 
verbundene Risiko inhaltlich verändern.

• Risiko der Änderung des Risikoprofils 

Der Anleger hat damit zu rechnen, dass sich das ausgewiesene 
Risikoprofil des Fonds jederzeit ändern kann. Auf die Ausführun-
gen im Kapitel 15. "Risikoprofil des Fonds“ wird verwiesen.

• Änderung der Verkaufsprospekte sowie des Verwaltungs- 
und Sonderreglements; Auflösung oder Verschmelzung

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich in dem Verwaltungsre-
glement für den Fonds das Recht vor, das Verwaltungsregle-
ment und/oder das Sonderreglement mit Zustimmung der De-
potbank und Genehmigung der zuständigen Luxemburger Auf-
sichtsbehörde zu ändern (siehe hierzu auch Artikel 15 des Ver-
waltungsreglements „Änderungen“). Ferner ist es ihr gemäß 
dem Verwaltungsreglement möglich, den Fonds ganz aufzulö-
sen oder ihn mit einem anderen, ebenfalls von ihr oder einer an-
deren Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds zu verschmel-
zen (siehe hierzu auch Artikel 12 des Verwaltungsreglements 
„Dauer und Auflösung des Fonds sowie die Zusammenlegung 
von Fonds“). Für den Anleger besteht daher z. B. das Risiko, 
dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann.

• Risiko der Rücknahmeaussetzung

Die Anleger können grundsätzlich von der Verwaltungsgesell-
schaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile verlan-
gen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der An-
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teile jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeit-
weilig aussetzen und die Anteile erst später zu dem dann gülti-
gen Preis zurücknehmen (siehe hierzu auch Artikel 9 des Verwal-
tungsreglements „Einstellung der Berechnung des Anteilwer-
tes“, Artikel 7 des Verwaltungsreglements „Rücknahme von 
Anteilen“). Dieser Preis kann niedriger liegen als derjenige vor 
Aussetzung der Rücknahme.

Zu einer Rücknahmeaussetzung kann die Verwaltungsgesell-
schaft insbesondere auch dann gezwungen sein, wenn ein oder 
mehrere Fonds, deren Anteile für den Fonds erworben wurden, 
ihrerseits die Anteilrücknahme aussetzen.

• Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von 
Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken ver-
bunden:

• Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines 
Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlo-
sigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem 
Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann der 
Fonds ebenfalls Verluste erleiden.

• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen-
geschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 
Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies 
beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.

• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 
nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte 
nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds ge-
zahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optio-
nen besteht die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von 
Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuellen 
Marktpreis oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu 
einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflich-
tet wird. Der Fonds erleidet dann einen Verlust in Höhe 
der Preisdifferenz minus der eingenommenen Options-
prämie.

• Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass der 
Fonds infolge einer unerwarteten Entwicklung des Markt-
preises bei Fälligkeit Verluste erleidet.

• Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen

Die Risiken der Investmentanteile, die für den Fonds erworben 
werden (Zielfondsanteile), stehen in engem Zusammenhang mit 
den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Vermögensgegen-
stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die ge-
nannten Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermö-
gensanlagen innerhalb der Fonds, deren Anteile erworben wer-
den, und durch die Streuung innerhalb dieses Fonds reduziert 
werden.

Die Zielfonds können gleiche, oder einander entgegengesetzte 
Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risi-
ken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegenein-
ander aufheben.

Es ist der Verwaltungsgesellschaft nicht möglich, das Manage-
ment der gruppenexternen Zielfonds zu kontrollieren. Deren An-
lageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen 
oder Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft übereinstim-
men.

15. Risikoprofil des Fonds 

Die bestehende Einschätzung zum Risikoprofil des Fonds drückt 
die Verwaltungsgesellschaft in den nachfolgenden Risikoklassen 
aus:

• Geringes Risiko 
• Mäßiges Risiko 
• Erhöhtes Risiko 
• Hohes Risiko 
• Sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen 

Kapitalverzehr

Die Zuordnung zu einer Risikoklasse erfolgt auf Basis eines in-
ternen Modells, bei dem die Risikofaktoren des Fonds auf der 
Grundlage der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Anla-
gepolitik und der in dem Fonds enthaltenen Risiken berücksich-
tigt werden. Hierbei werden jedoch nicht alle potenziell mögli-
chen Risiken (siehe Kapitel 14. „Allgemeine Risikohinweise“) 
berücksichtigt, da es sich bei einigen der dargestellten Risiken 
um solche handelt, die nicht nur von der im Verkaufsprospekt 
des Fonds beschriebenen Anlagepolitik beeinflusst werden, son-
dern auch anderen Faktoren ausgesetzt sind, z.B. Inflationsrisi-
ken. Vor diesem Hintergrund werden im verwendeten internen 
Modell allein die nachfolgend aufgeführten Risiken bewertet: 
Aktienkursrisiko (Marktrisiko), Zinsänderungsrisiko, Corporate 
Risiko (Adressenausfallrisiko), Währungsrisiko, Immobilienrisi-

ko, Commodity Risiko, Private Equity Risiko, Hedgefonds Risiko, 
High Yield Risiko, Emerging Markets Risiko (Länder- und Trans-
ferrisiko), Branchenrisiko (Konzentrationsrisiko), Leveragerisiko 
(Risiko im Zusammenhang mit Derivatgeschäften), Liquiditätsri-
siko, Risiko eines marktgegenläufigen Verhaltens.

Für den Fonds wird analysiert, in welchem Ausmaß er den jewei-
ligen verwendeten Risikofaktoren ausgesetzt ist. Die Zusam-
menfassung dieser Ausprägungen mündet in einer Einschätzung 
zum Risikoprofil des Fonds. Dabei gilt, dass je höher eine Aus-
prägung ausfällt, es umso wahrscheinlicher ist, dass die Wert-
entwicklung des Fonds durch diesen Risikofaktor beeinflusst 
wird. 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass bei einer entsprechenden Be-
wertung die jeweiligen Risiken unterschiedlich gewichtet wer-
den. Die Gewichtung und Bewertung der Risiken erfolgen an-
hand einer vergangenheitsbezogenen Betrachtung. Dies bedeu-
tet, dass sich die in dem Fonds enthaltenen Risiken tatsächlich 
stärker auf die Wertentwicklung des Fonds niederschlagen kön-
nen, als dies durch die vorgenommene Einschätzung zum Risi-
koprofil zum Ausdruck gebracht wird. Dies droht insbesondere 
dann, wenn sich etwaige in dem Fonds enthaltene Risiken stär-
ker niederschlagen, als dies in der Vergangenheit zu beobachten 
war. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Vergabe einer 
Risikoklasse unter Berücksichtigung der Risikofaktoren nach 
dem zuvor beschriebenen internen Modell bei Fonds mit be-
stimmten Ausstattungsmerkmalen nicht sachgerecht ist. Vor 
diesem Hintergrund werden beispielsweise Garantie- und wert-
gesicherte Fonds mit einem mäßigen Risiko klassifiziert. Absolu-
te Return- und Multi Asset-Fonds werden abweichend anhand 
eines Value at Risk-Limits beurteilt und einer Risikoklasse zuge-
ordnet.

Aus den zuvor genannten Gründen ist zu berücksichti-
gen, dass sich sowohl die Gewichtung der einzelnen Ri-
sikofaktoren als auch die Ausprägungen für jeden Risi-
kofaktor durch neue Marktgegebenheiten im Zeitver-
lauf ändern können. Der Anleger muss insofern damit 
rechnen, dass sich auch die Zugehörigkeit zu einer aus-
gewiesenen Risikoklasse ändern kann. Dies kann insbe-
sondere dann der Fall sein, wenn sich durch die neuen 
Marktgegebenheiten nachhaltig zeigt, dass die einzel-
nen Risikofaktoren anders zu gewichten oder zu bewer-
ten sind.

In den wAI des Fonds bzw., sofern anwendbar, der Anteilklas-
se(n), welche aufgrund der Umsetzung der Verordnung Nr. 583/
2010 der Europäischen Kommission den bisherigen vereinfach-
ten Verkaufsprospekt ersetzen, wird im Abschnitt „Risiko- und 
Ertragsprofil“ ein synthetischer Indikator ausgewiesen. Dieser 
Indikator umfasst eine Reihe von Kategorien auf einer Skala der 
Ziffern 1 bis 7. Allein anhand der Volatilität erfolgt eine Einstu-
fung auf dieser Skala. Ist keine ausreichende Datenhistorie vor-
handen, so ist die Volatilität (Anmerkung: Es finden, in Abhän-
gigkeit von der Fonds-Kategorie, auch Vola-Ermittlungen auf 
Basis von anderen Daten als der Historie statt) anhand geeigne-
ter Anlagemodelle zu ermitteln. Der Indikator wird darüber hi-
naus ergänzt durch eine erläuternde Beschreibung derjenigen 
Risiken, die wesentlich sind und nicht vom Indikator angemes-
sen erfasst werden. 

Die in der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ unter 
„Risikoprofil des Fonds“ ausgewiesene Einschätzung 
zum Risikoprofil des Fonds ist nicht vergleichbar mit 
dem Ausweis unter „Risiko- und Ertragsprofil“ in den 
wAI. 

Wesentliche Unterschiede im Überblick:

• Im Gegensatz zu der verwendeten Skala 1 bis 7 in den 
wAI beruht die von der Verwaltungsgesellschaft im Ver-
kaufsprospekt vorgenommene Einstufung auf insgesamt 
fünf Risikoklassen.

• Standardmäßig erfolgt von der Verwaltungsgesellschaft 
eine Zuordnung zu einer Risikoklasse im Verkaufspros-
pekt auf Basis eines (Scoring-)Modells, bei dem bestimm-
te Risikofaktoren des Fonds berücksichtigt werden. Die 
Gewichtung und Bewertung dieser Risiken ist unter-
schiedlich und erfolgt anhand einer vergangenheitsbezo-
genen Betrachtung. Eine vom Standard abweichende 
Vergabe einer Risikoklasse ist möglich, wenn diese sach-
gerecht ist und hierauf gesondert hingewiesen wird. In 

den wAI wird hingegen allein auf die frühere Wertent-
wicklung (Volatilität) abgestellt. 

• Aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise zur Er-
mittlung des auszuweisenden Risikoprofils in den wAI 
und im Verkaufsprospekt weichen auch die auszuweisen-
den Risiken inhaltlich voneinander ab. 

16. Risikoprofil des typischen Investors

Die im Rahmen der wAI veröffentlichten Halteempfehlungen 
wurden auf der Grundlage von vergangenheitsbezogenen Daten 
ermittelt. Dabei wurden verschiedene rollierende Zeiträume 
analysiert, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob in der 
Mehrzahl der Fälle ein Anlageerfolg im jeweiligen Betrachtungs-
zeitraum (ohne Berücksichtigung von Ausgabe- bzw. Rücknah-
mekosten und Depotgebühren) zu Stande kam. Die daraus ab-
geleitete Halteempfehlung kann folglich nur eine Indikation und 
keine Garantie für einen etwaigen Anlageerfolg in der Zukunft 
darstellen. Aufgrund von Kapitalmarktentwicklungen kann es 
trotz Einhaltung der empfohlenen Halteempfehlung zu Verlus-
ten kommen.

Abweichend hiervon beziehen sich Halteempfehlungen bei Ga-
rantiefonds, Laufzeitfonds und Fonds mit längeren Wertsiche-
rungsperioden, auf den Garantiezeitpunkt, das Laufzeitende 
bzw. das Ende der Wertsicherungsperiode, da die Anlagepolitik 
dieser Fonds auf diese Zeitpunkte ausgerichtet ist und erfah-
rungsgemäß zu diesen Zeitpunkten mit Erreichung des Mindest-
ziels der Anlagepolitik zu rechnen ist. Bei Fonds mit kurzen 
Wertsicherungsperioden orientiert sich die Halteempfehlung an 
vergangenheitsbezogenen Daten des produktimmanenten Asset 
Mixes.

17. Allgemeine Informationen

Alle Mitteilungen an die Anteilinhaber werden für das Großher-
zogtum Luxemburg im Internet auf der unter www.union-invest-
ment.com abrufbaren Homepage der Verwaltungsgesellschaft, 
in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch in einer Tageszeitung 
(gegenwärtig das „Tageblatt“) veröffentlicht, vorbehaltlich der 
Veröffentlichung von Mitteilungen wie hierin und im Verwal-
tungsreglement beschrieben. Verkaufsprospekt (nebst Verwal-
tungs- und Sonderreglement), wAI sowie die Jahres- und Halb-
jahresberichte sind bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos 
erhältlich. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Verfahren geschaffen, um 
mögliche Beschwerden von Anteilinhabern angemessen und 
prompt zu bearbeiten. Nähere Informationen zu diesen Verfah-
ren können im Internet auf der unter abrufbaren Homepage der 
Verwaltungsgesellschaft eingesehen oder direkt von der Verwal-
tungsgesellschaft angefordert werden.

Der in diesem Verkaufsprospekt erwähnte Depotbankvertrag 
liegt bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei al-
len Zahlstellen kostenlos zur Einsicht bereit.

Der Fonds kann jederzeit gemäß Artikel 12 des Verwaltungsre-
glements unter den darin genannten Bedingungen aufgelöst 
werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Verkaufsprospekt än-
dern. Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung 
der Depotbank das Verwaltungsreglement und/oder das Son-
derreglement jederzeit im Interesse der Anteilinhaber ganz oder 
teilweise gemäß Artikel 15 des Verwaltungsreglements ändern. 
Diese Änderungen werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
bekannt gemacht. Die Jahresabschlüsse der Verwaltungsgesell-
schaft und des Fondsvermögens werden durch einen Wirt-
schaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft zu 
ernennen ist.

18. Sonstiges

1. Das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des 
Fonds unterliegen dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen 
des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements die 
Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches 
gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, 
der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Ge-
richtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Großherzogtum 
Luxemburg. 

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements und des 
Sonderreglements ist maßgeblich, falls im Sonderreglement 

Durch den Ausweis einer Einschätzung zum Risiko-
profil des Fonds kann daher keine Aussage über tat-
sächlich eintretende Wertverluste oder Wertzu-
wächse getroffen werden.

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, 
DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH 
ERREICHT WERDEN.
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oder in der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ nicht aus-
drücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

4. Dieser Verkaufsprospekt, die in ihm genannten Informatio-
nen sowie sämtliche Fonds der Union Investment Luxem-
bourg S.A. sind aufgrund US-aufsichtsrechtlicher Beschrän-
kungen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von 
Amerika oder an bzw. zugunsten von US-Bürgern bestimmt. 
Dies betrifft sowohl Personen, die Staatsangehörige der Ver-
einigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil ha-
ben und/oder dort steuerpflichtig sind. Ferner sind von dieser 
Regelung Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften 
erfasst, die gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von 
Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer 
Besitzung der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet 
wurden.

5. Gemäß den Luxemburger Gesetzen vom 5. April 1993 be-
treffend den Finanzsektor (in der jeweils geltenden Fassung) 
und vom 12. November 2004 betreffend die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (in der jeweils 
geltenden Fassung) und den Rundschreiben der CSSF (insbe-
sondere das Rundschreiben CSSF 08/387 vom 19. Dezember 
2008) wurden alle Berufsangehörigen des Finanzsektors ver-
pflichtet, die Verwendung von Investmentfonds für Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

In diesem Zusammenhang besteht die Verpflichtung der 
Identifikation der Investoren anhand von offiziellen Ausweis-
dokumenten.

6. Sind Angaben, die für die Beurteilung der Anteile von we-
sentlicher Bedeutung sind, unrichtig oder unvollständig, so 
kann der Käufer von der Verwaltungsgesellschaft oder dem-
jenigen, der die Anteile gewerbsmäßig verkauft hat, als Ge-
samtschuldner Übernahme der Anteile gegen Erstattung des 
von ihm bezahlten Betrages verlangen. Ist der Käufer in dem 
Zeitpunkt, in dem er von der Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit Kenntnis erlangt hat, nicht mehr Inhaber der Anteile, 
so kann er die Zahlung des Betrages verlangen, um den der 
von ihm bezahlte Betrag den Rücknahmepreis des Anteils im 
Zeitpunkt der Veräußerung übersteigt. Der Anspruch verjährt 
in einem Jahr seit dem Zeitpunkt, in dem der Käufer von der 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Verkaufsprospektes 
Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch in 3 Jahren seit dem 
Abschluss des Kaufvertrages.
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Verwaltungsreglement

Präambel

Dieses Verwaltungsreglement tritt am 1. Juli 2011 in Kraft. 

Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg 
hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung wird am 30. 
September 2011 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mé-
morial“), veröffentlicht. 

Dieses Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze für 
den von der Union Investment Luxembourg S.A. gemäß Teil I 
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 
2010“) in der Form eines "fonds commun de placement" auf-
gelegten und verwalteten Fonds UniInstitutionell IMMUNO Top 
fest.

Die spezifischen Charakteristika des Fonds werden im Sonderre-
glement des Fonds beschrieben, in dem ergänzende und abwei-
chende Regelungen zu einzelnen Bestimmungen des Verwal-
tungsreglements getroffen werden können. Ergänzend hierzu 
erstellt die Verwaltungsgesellschaft eine Übersicht ”Der Fonds 
im Überblick”, die aktuelle und spezielle Angaben enthält. Diese 
Übersicht ist integraler Bestandteil des Verkaufsprospektes. Au-
ßerdem wird ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformati-
onen („wAI“) erstellt.

An dem Fonds sind die Anteilinhaber zu gleichen Rechten und 
im Verhältnis der Zahl der jeweils gehaltenen Anteile beteiligt. 

Das Verwaltungsreglement und das Sonderreglement bilden ge-
meinsam als zusammenhängende Bestandteile die für den 
Fonds geltenden Vertragsbedingungen.

Artikel 1 Der Fonds

1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen 
("fonds commun de placement"), aus Wertpapieren und 
sonstigen Vermögenswerten ("Fondsvermögen"), das unter 
Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet 
wird. Das Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzu-
rechnenden Verbindlichkeiten ("Netto-Fondsvermögen") 
muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des 
Fonds mindestens den Gegenwert von EUR 1,25 Mio. errei-
chen. Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft ver-
waltet. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswer-
te werden von der Depotbank verwahrt.

2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von An-
teilen ("Anteilinhaber"), der Verwaltungsgesellschaft und 
der Depotbank sind im Verwaltungsreglement sowie im Son-
derreglement des Fonds geregelt, die beide von der Verwal-
tungsgesellschaft mit Zustimmung der Depotbank erstellt 
werden.

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das 
Verwaltungsreglement, das Sonderreglement des Fonds so-
wie alle Änderungen derselben an.

Artikel 2 Die Verwaltungsgesellschaft

1. Verwaltungsgesellschaft ist die Union Investment Luxem-
bourg S.A. („Verwaltungsgesellschaft“). 

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen 
Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für gemein-
schaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbe-
fugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, welche 
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des 
Fonds zusammenhängen.

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen 
Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwal-
tungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder 
sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der 
Ausführung der täglichen Anlagepolitik betrauen.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwor-
tung Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich durch ei-
nen Anlageausschuss beraten lassen. Die Kosten hierfür 
trägt die Verwaltungsgesellschaft, sofern im Sonderregle-
ment des Fonds keine anderweitige Bestimmung getroffen 
wird.

5. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanage-
mentverfahren, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositi-
onen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisiko-

profil des Anlageportfolios ihrer verwalteten Fonds jederzeit 
zu überwachen und zu messen. Sie berichtet regelmäßig der 
Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) 
über das eingesetzte Risikomanagementverfahren.

In diesem Zusammenhang überwacht die Verwaltungsge-
sellschaft ihre Fonds gemäß den aktuell gültigen, anwendba-
ren gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des Risikoma-
nagementverfahrens anhand geeigneter Methoden sicher, 
dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwal-
teten Fonds den Gesamtnettowert deren Portfolios nicht 
überschreitet. 

Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender 
Methoden:

• Commitment Approach:

Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Posi-
tionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entspre-
chenden Basiswertäquivalente mittels des Delta-Ansatzes 
umgerechnet. 

Dabei werden Netting- und Hedgingeffekt zwischen deriva-
tiven Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksich-
tigt und dürfen in Summe den Nettoinventarwert des Fonds 
nicht überschreiten.

• VaR-Ansatz:

Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-sta-
tistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Port-
folios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an. 

• Relativer VaR Ansatz:

Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den 
VaR eines Referenzportfolios nicht um mehr als das Doppelte 
übersteigen. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich 
ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.

• Absoluter VaR Ansatz:

Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds ein 
durch die Verwaltungsgesellschaft bestimmtes Limit nicht 
überschreiten.

Für Fonds, deren Ermittlung des mit Derivaten verbundenen 
Gesamtrisikos durch die VaR-Ansätze erfolgt, ermittelt die 
Verwaltungsgesellschaft zusätzlich die Summe der Nominal-
werte bzw. Äquivalenzwerte aller relevanten Derivate und 
schätzt diesbezüglich einen erwarteten Durchschnittswert 
(Hebelwirkung). Dieser Schätzwert kann in Abhängigkeit der 
jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen 
und über- als auch untertroffen werden. Der Investor wird 
darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe keine 
Rückschlüsse auf den Risikogehalt des Fonds ergeben.

Die verwendete Methode zur Bestimmung des mit Derivaten 
verbundenen Gesamtrisikos und, soweit anwendbar, die Of-
fenlegung des Vergleichsvermögens und Ermittlung eines er-
warteten Durchschnittswertes der Summe der Nominalwerte 
bzw. Äquivalenzwerte aller relevanten Derivate der verwalte-
ten Fonds wird im „Der Fonds im Überblick“ angegeben. 

Das Risikomanagementverfahren der Verwaltungsgesell-
schaft überprüft ebenfalls die ausreichende Deckung der zu-
künftigen Verpflichtungen aus derivativen Geschäften. 

Daneben führt sie eine Fair Value Bewertung der OTC-Deri-
vate während der gesamten Laufzeit mit einer angemesse-
nen Genauigkeit durch.

Weiterhin ermittelt sie die Anrechnungsbeträge für die in Ar-
tikel 4, Ziffer 2., Absätze (1) bis (5) des Verwaltungsregle-
ments festgelegten Anlagerestriktionen im Rahmen des vor-
genannten Commitment Approach.

6. Die Verwaltungsgesellschaft setzt unter Einhaltung der von 
der CSSF festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken 
und Instrumente ein, die Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente zum Gegenstand haben, sofern die Verwendung die-
ser Techniken und Instrumente im Hinblick auf die effiziente 
Verwaltung der Portfolios geschieht.

Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von 
Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen mit den 
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 im 
Einklang stehen.

Unter keinen Umständen darf die Verwaltungsgesellschaft 
bei diesen Transaktionen von den Anlagezielen des Fonds 
abweichen.

Artikel 3 Die Depotbank

1. Die Depotbank für den Fonds wird im Sonderreglement ge-
nannt.

2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte 
des Fonds beauftragt. Die Rechte und Pflichten der Depot-
bank richten sich nach dem Gesetz, dem Verwaltungsregle-
ment, dem Sonderreglement des Fonds und dem Depotbank-
vertrag zu dem Fonds in seiner jeweils gültigen Fassung.

Die Depotbank hat jeweils einen Anspruch auf das ihr nach 
dem Sonderreglement des Fonds zustehende Entgelt und 
entnimmt es dessen Konten nur mit Zustimmung der Verwal-
tungsgesellschaft. Die in Artikel 13 des Verwaltungsregle-
ments und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten 
sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben 
hiervon unberührt.

3. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds 
werden von der Depotbank in separaten Konten und Depots 
verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Verwaltungsreglements sowie des Sonderregle-
ments des Fonds verfügt werden darf. Die Depotbank kann 
unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Ver-
waltungsgesellschaft Dritte, insbesondere andere Banken 
und Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten beauftragen.

4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und 
verpflichtet, im eigenen Namen

a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsge-
sellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu ma-
chen;

b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu 
erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs 
vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.

5. Die Depotbank ist an Weisungen der Verwaltungsgesell-
schaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Ge-
setz, dem Verwaltungsreglement, dem Sonderreglement 
oder dem Verkaufsprospekt des Fonds in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung widersprechen.

6. Verwaltungsgesellschaft und Depotbank sind berechtigt, die 
Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem jeweili-
gen Depotbankvertrag zu kündigen. Im Falle einer Kündi-
gung der Depotbankbestellung ist die Verwaltungsgesell-
schaft verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten mit Geneh-
migung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank 
zur Depotbank zu bestellen, da andernfalls die Kündigung 
der Depotbankbestellung notwendigerweise die Auflösung 
des Fonds zur Folge hat; bis dahin wird die bisherige Depot-
bank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren 
Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Artikel 4 Allgemeine Richtlinien für die 
Anlagepolitik

Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik des Fonds 
werden auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen 
Richtlinien und der ergänzenden respektive abweichenden 
Richtlinien im Sonderreglement des Fonds festgelegt.

1. (1) Die Anlagen des Fonds dürfen ausschließlich aus einer 
oder mehreren der folgenden Anlagearten bestehen: 

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem 
geregelten Markt im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über die Märkte für Finanzinstrumente notiert oder 
gehandelt werden;

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem 
anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaats, der aner-
kannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist, gehandelt werden;

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer 
Wertpapierbörse eines nicht zur Europäischen Union ge-
hörenden Staates, amtlich notiert oder an einem anderen 
geregelten Markt eines nicht zur Europäischen Union ge-
hörenden Staates, der anerkannt, für das Publikum offen 
und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehan-
delt werden, soweit sie an Märkten in den nachstehen-



10

den geographischen Regionen amtlich notiert sind bezie-
hungsweise gehandelt werden:

– Nordamerika 
– Südamerika
– Australien (einschließlich Ozeanien) 
– Afrika
– Asien 

und/oder 
– Europa.

Als Wertpapiere gelten Wertpapiere im Sinne von Artikel 1 Ziffer 
34 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Insbesondere gelten 
Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen, 
welche die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a und b der Richtlinie 
2007/16/EG beziehungsweise Artikel 2 der diese Richtlinie in 
Luxemburger Recht umsetzenden Großherzoglichen Verordnung 
vom 8. Februar 2008 genannten Voraussetzungen erfüllen, als 
Wertpapiere im Sinne der vorgenannten Definition.

d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemis-
sionen, sofern: 

• die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, 
dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer 
Wertpapierbörse oder an einem anderen geregelten 
Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt wird, so-
weit sie an Märkten in den nachstehenden geographi-
schen Regionen amtlich notiert sind beziehungsweise ge-
handelt werden:

– Nordamerika 
– Südamerika
– Australien (einschließlich Ozeanien) 
– Afrika
– Asien 

und/oder 
– Europa

und 
• die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach 

der Emission erwirkt wird.
e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelasse-

nen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren („OGAW“) und/oder anderen Organismen für ge-
meinsame Anlagen („OGA“) im Sinne von Artikel 1 Ab-
satz (2) Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG, 
unabhängig davon, ob sie in einem Mitgliedstaat nieder-
gelassen sind, sofern:

• diese anderen OGA nach Rechtvorschriften zugelassen 
wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach 
Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemein-
schaftsrecht gleichwertig ist und ausreichende Gewähr 
für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;

• das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA 
dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleich-
wertig ist und insbesondere die Vorschriften für die ge-
trennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditauf-
nahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wert-
papieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderun-
gen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind;

• die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von 
Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich 
ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, 
die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu 
bilden;

• die OGAW oder die anderen OGA, deren Anteile erwor-
ben werden sollen, nach ihrem jeweiligen Verwaltungsre-
glement beziehungsweise ihrer jeweiligen Satzung insge-
samt höchstens 10 % ihres Vermögens in Anteilen ande-
rer OGAW oder OGA anlegen dürfen;

f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit 
von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern 
das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mit-
gliedstaat hat oder - falls der Sitz des Kreditinstituts sich 
in einem Drittstaat befindet - es Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des 
Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;

g) abgeleiteten Finanzinstrumenten („Derivaten“), ein-
schließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, 
die an einem der unter den vorstehenden Buchstaben a), 
b) und c) oben bezeichneten geregelten Märkte gehan-
delt werden, oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die 
nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-Deriva-
ten“), sofern

• es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von 
Artikel 41 Absatz (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen handelt, in die der Fonds gemäß den in 
seinen Gründungsunterlagen genannten Anlagezielen in-
vestieren darf;

• die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten ei-
ner Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, 
die von der CSSF zugelassen wurden und

• die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren 
Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf 
Initiative des Fonds zum angemessenen Zeitwert veräu-
ßert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt 
werden können.

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten 
Markt gehandelt werden und die unter die Definition von 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 fallen, 
sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente 
bereits Vorschriften über den Einlagen- und den Anleger-
schutz unterliegt, vorausgesetzt sie werden:

• von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Kör-
perschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates, der 
Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder 
der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, 
sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der 
Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öf-
fentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mit-
gliedstaat angehört, begeben oder garantiert, oder

• von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere 
auf den unter den Buchstaben a), b) und c) bezeichneten 
geregelten Märkten gehandelt werden,

• von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschafts-
recht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, 
oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie 
die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese ein-
hält, begeben oder garantiert, oder

• von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie an-
gehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für 
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den An-
legerschutz gelten, die denen des ersten, zweiten und 
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind, und sofern es 
sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen 
mit einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen 
Euro (EUR 10.000.000), das seinen Jahresabschluss nach 
den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG er-
stellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der 
innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesell-
schaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Fi-
nanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen 
Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterle-
gung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von ei-
ner Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.

(2) Jedoch darf der Fonds nicht: 

a) mehr als 10 % seines Nettovermögens in anderen als den 
in Absatz (1) genannten Wertpapieren und Geldmarktin-
strumenten anlegen;

b) Edelmetalle oder Zertifikate über diese erwerben.

Der Fonds darf daneben flüssige Mittel halten.

2. Anlagegrenzen

(1) Der Fonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens 
in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und 
desselben Emittenten an. Der Fonds legt höchstens 20 % 
seines Nettovermögens in Einlagen bei ein und demsel-
ben Emittenten an. Das Ausfallrisiko bei Geschäften des 
Fonds mit OTC-Derivaten darf 10 % seines Nettovermö-
gens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kre-
ditinstitut im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) Buchstabe f) 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist, 10 %, ansons-
ten liegt dieser Satz bei 5 %.

(2) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente der Emittenten, bei denen der Fonds jeweils mehr 
als 5 % seines Nettovermögens anlegt, darf 40 % seines 
Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Begrenzung 
findet keine Anwendung auf Einlagen, die bei Finanzin-
stituten vorgenommen werden, welche einer Aufsicht un-
terliegen, noch auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit 
diesen Instituten getätigt werden.

Ungeachtet der Einzelobergrenzen des Absatzes (1) darf 
der Fonds Folgendes nicht kombinieren, wenn dies zu ei-
ner Anlage von mehr als 20 % seines Nettovermögens 
bei ein und derselben Einrichtung führen würde:

• von dieser Einrichtung begebene Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente 

• Einlagen bei dieser Einrichtung oder
• von dieser Einrichtung erworbene OTC-Derivate

investieren.

(3) Die in Absatz (1) Satz 1 genannte Obergrenze wird auf 
höchstens 35 % angehoben, wenn die Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder sei-
nen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder 
von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtli-
chen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat ange-
hört, begeben oder garantiert werden.

(4) Die in Absatz (1) Satz 1 genannte Obergrenze wird für be-
stimmte Schuldverschreibungen auf höchstens 25 % an-
gehoben, wenn die Schuldverschreibungen von einem 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben 
werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum 
Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer 
besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt. Insbesonde-
re werden die Erträge aus der Emission dieser Schuldver-
schreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in 
Vermögenswerten angelegt, die während der gesamten 
Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus erge-
benden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vor-
rangig für die beim Konkurs des Emittenten fällig werden-
de Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt 
sind.

Legt der Fonds mehr als 5 % seines Nettovermögens in 
Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unter-
absatzes 1 an, die von ein und demselben Emittenten be-
geben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 
80 % des Wertes des Nettovermögens des Fonds nicht 
überschreiten.

(5) Die in den Absätzen (3) und (4) genannten Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung 
der in Absatz (2) vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % 
nicht berücksichtigt.

Die in den Absätzen (1), (2), (3) und (4) genannten Gren-
zen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß 
den Absätzen (1), (2), (3) und (4) getätigte Anlagen in 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und des-
selben Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten 
oder in Derivaten desselben 35 % des Nettovermögens 
des Fonds nicht übersteigen.

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des kon-
solidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/
EWG oder nach den anerkannten internationalen Rech-
nungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgrup-
pe angehören, werden bei der Berechnung der in dieser 
Ziffer 2. vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger 
Emittent angesehen.

Der Fonds darf kumulativ bis zu 20 % seines Nettovermö-
gens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein 
und derselben Unternehmensgruppe anlegen.

(6) Anlagen in Derivaten werden auf die Grenzen der vorge-
nannten Absätze (1) bis (5) angerechnet mit Ausnahme 
von indexbasierten Derivaten. 

3. (1) Unbeschadet der in Ziffer 6. festgelegten Anlagegrenzen 
werden die in Ziffer 2. genannten Obergrenzen für Anla-
gen in Aktien und/ oder Schuldtiteln ein und desselben 
Emittenten auf höchstens 20 % angehoben, wenn es ge-
mäß den Gründungsunterlagen des Fonds Ziel seiner An-
lagestrategie ist, einen bestimmten, von der CSSF aner-
kannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden; Vo-
raussetzung hierfür ist, dass

• die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert 
ist;

• der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt 
darstellt, auf den er sich bezieht;

• der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.

(2) Die in Absatz (1) festgelegte Grenze wird auf 35 % ange-
hoben, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Markt-
bedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere 
auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine 
Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzi-
gen Emittenten möglich.

4. Abweichend von Ziffer 2. darf der Fonds, nach 
dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 % 
seines Nettovermögens in Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissio-
nen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder seinen Gebietskörper-
schaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder 
von internationalen Organismen öffentlich-recht-
lichen Charakters, denen ein oder mehrere Mit-



11

gliedstaaten der Europäischen Union angehören, 
begeben oder garantiert werden.

Der betreffende Fonds muss Wertpapiere halten, 
die im Rahmen von mindestens sechs verschiede-
nen Emissionen begeben worden sind, wobei die 
Wertpapiere aus ein und derselben Emission 
30 % des Nettovermögens des Fonds nicht über-
steigen dürfen.

5. (1) Der Fonds darf Anteile von anderen OGAW und/oder an-
derer OGA im Sinne des Artikels 41 Absatz (1) Buchstabe 
e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erwerben, so-
fern er höchstens 20 % seines Nettovermögens in Antei-
len ein und desselben OGAW beziehungsweise sonstigen 
OGA anlegt.

Für die Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze gilt 
jeder Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds als ein-
zelner Emittent, sofern der Grundsatz der Absonderung 
der Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gegenüber 
Dritten sichergestellt ist.

(2) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen 
insgesamt 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht 
übersteigen.

Wenn der Fonds Anteile eines anderen OGAW und/oder 
sonstigen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte 
des betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf 
die in Artikel 43 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
genannten Obergrenzen nicht kombiniert.

(3) Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und/ oder sons-
tiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben 
Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesell-
schaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesell-
schaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle 
oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Betei-
ligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft 
oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den 
Rückkauf von Anteilen dieser anderen OGAW oder OGA 
durch den Fonds keine Gebühren berechnen.

Legt der Fonds einen wesentlichen Teil seines Vermögens 
in anderen OGAW und/oder sonstigen OGA an, so muss 
sein Prospekt Angaben darüber enthalten, wie hoch die 
Verwaltungsgebühren maximal sind, die von dem betref-
fenden Fonds selbst wie auch von den anderen OGAW 
und/oder sonstigen OGA, in die zu investieren er beab-
sichtigt, zu tragen sind. Der OGAW gibt in seinem Jahres-
bericht an, wie hoch der Anteil der Verwaltungsgebühren 
maximal ist, den der Fonds einerseits und die OGAW oder 
anderen OGA, in die er investiert, andererseits zu tragen 
haben.

6. (1) Die Verwaltungsgesellschaft darf für keine der von ihr 
verwalteten Investmentfonds, die unter den Anwen-
dungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 fallen, Aktien erwerben, die mit einem Stimmrecht 
verbunden sind, das es ihr ermöglicht, einen nennens-
werten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emitten-
ten auszuüben. 

(2) Ferner darf die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds 
höchstens erwerben:

• 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben 
Emittenten;

• 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emit-
tenten;

• 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/oder an-
deren OGA im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010;

• 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emit-
tenten.

Die unter dem zweiten, dritten und vierten Aufzählungs-
punkt vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen beim Er-
werb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Brutto-
betrag der Schuldverschreibungen oder der Geldmarktin-
strumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen An-
teile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt. 

(3) Die Absätze (1) und (2) sind nicht anzuwenden:

(a) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
dessen öffentlichen Gebietskörperschaften begeben 
oder garantiert werden;

(b) auf von einem Staat, der kein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union ist, begebene oder garantierte Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente;

(c) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen 
Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören;

(d) auf Aktien, die der Fonds an dem Kapital einer Gesell-
schaft eines Drittlandes außerhalb der Europäischen 
Union besitzt, die ihr Vermögen hauptsächlich in 
Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem 
Land ansässig sind, wenn eine derartige Beteiligung 
für den Fonds aufgrund der Rechtsvorschriften dieses 
Landes die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in 
Wertpapieren von Emittenten dieses Landes zu täti-
gen. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter 
der Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Dritt-
landes außerhalb der Europäischen Union in ihrer An-
lagepolitik die in Artikel 43 und 46 sowie in Artikel 48 
Absatz (1) und (2) des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 festgelegten Grenzen nicht überschreitet. Bei 
Überschreitung der in Artikel 43 und 46 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 vorgesehenen Grenzen fin-
det Artikel 49 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
entsprechend Anwendung.

7. (1) Bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die Teil seines 
Vermögens sind, muss der Fonds die in diesem Kapitel 
vorgesehenen Anlagegrenzen nicht notwendigerweise 
einhalten. 

Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des 
Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, können neu 
zugelassene OGAW während eines Zeitraums von sechs 
Monaten nach ihrer Zulassung von den in Artikel 43, 44, 
45 und 46 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 festge-
legten Bestimmungen abweichen. 

(2) Werden die in Absatz (1) genannten Grenzen von dem 
Fonds unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung von Be-
zugsrechten überschritten, so strebt dieser bei seinen 
Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser 
Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilin-
haber an.

8. (1) Kredite aufnehmen dürfen weder die Verwaltungsgesell-
schaft noch die Depotbank, handelnd für Rechnung des 
Investmentfonds. 

Jedoch darf der Fonds Fremdwährungen durch ein „Back-
to-back“-Darlehen erwerben. 

(2) Abweichend von Absatz (1) darf der Fonds im Gegenwert 
von bis zu 10 % seines Nettovermögens Kredite aufneh-
men, sofern es sich um Kredite handelt, die vorüberge-
hend aufgenommen werden. 

9. (1) Unbeschadet der Bestimmungen in Ziffer 1. und in Artikel 
42 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 dürfen weder 
die Verwaltungsgesellschaft noch die Depotbank, jeweils 
handelnd für Rechnung des Investmentfonds, Kredite ge-
währen oder für Dritte als Bürge einstehen. 

(2) Absatz (1) steht dem Erwerb von nicht voll eingezahlten 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in 
Ziffer 1. Absatz (1) Buchstaben e), g) und h) genannten, 
noch nicht voll eingezahlten Finanzinstrumenten durch 
die besagten Organismen nicht entgegen. 

10. Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten 
oder anderen in Ziffer 1. Absatz (1) Buchstaben e), g) und 
h) genannten Finanzinstrumenten dürfen nicht von für 
Rechnung von Investmentfonds handelnden Verwal-
tungsgesellschaften oder Depotbanken getätigt werden.

Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst be-
lastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abge-
treten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditauf-
nahmen im Sinne von Ziffer 8, Absatz (2) oder um Sicher-
heitsleistungen zur Erfüllung von Einschuss- oder Nach-
schussverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von 
Geschäften mit Finanzinstrumenten.

Artikel 5 Anteile an dem Fonds und Anteil-
klassen

1. Anteile an dem Fonds werden durch Anteile verkörpert, wel-
che in Globalurkunden, die auf den Inhaber lauten, verbrieft 
sind, sofern im Sonderreglement des Fonds keine andere Be-
stimmung getroffen wird. Die Anleger haben keinen An-
spruch auf Auslieferung effektiver Stücke.

2. Alle Anteile des Fonds haben grundsätzlich gleiche Rechte 
und sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Er-

trägen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jewei-
ligen Anteilklasse berechtigt.

3. Das Sonderreglement des Fonds kann für den Fonds unter-
schiedliche Anteilklassen vorsehen, die sich hinsichtlich be-
stimmter Ausgestaltungsmerkmale, wie z. B. der Ertragsver-
wendung, der Verwaltungsvergütung, dem Ausgabeauf-
schlag oder sonstigen Merkmalen unterscheiden.

Weitere Einzelheiten zu Anteilklassen werden gegebenen-
falls im jeweiligen Sonderreglement des Fonds geregelt.

Sollte ein Anleger bei Zeichnung von Anteilen der ausschließ-
lich institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen den Sta-
tus eines institutionellen Investors im Wege der Erregung 
oder Aufrechterhaltung eines Irrtums durch Vorspiegelung 
objektiv oder subjektiv falscher oder durch Unterdrückung 
wahrer Tatsachen erwecken beziehungsweise aufrechterhal-
ten oder diesen Status verlieren und die gezeichneten Anteile 
nicht unverzüglich zurückgeben, muss er den Fonds für jegli-
che finanzielle und steuerliche Konsequenzen entschädigen. 

Erfüllt ein Anleger die an den Status eines institutionellen 
Anlegers gestellten Anforderungen nicht mehr, so kann die 
Verwaltungsgesellschaft ohne vorherige Mitteilung alle im 
Besitz dieses Anlegers befindlichen Anteile zwangsweise zu-
rückkaufen beziehungsweise den Rückkauf veranlassen.

4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme 
von Zahlungen auf Anteile bzw. Ertragscheine erfolgen bei 
der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede 
Zahlstelle.

5. Falls für den Fonds mehrere Anteilklassen eingerichtet wer-
den, erfolgt die Anteilwertberechnung (Artikel 8) für jede An-
teilklasse durch Teilung des Wertes des Fondsvermögens, 
der einer Klasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der am 
Handelstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Klasse.

Artikel 6 Ausgabe von Anteilen und die 
Beschränkung der Ausgabe von Anteilen

1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Sonderregle-
ment des Fonds festgelegten Ausgabepreis und zu den dort 
bestimmten Bedingungen. Die Verwaltungsgesellschaft hat 
bei der Ausgabe von Anteilen des Fonds die Gesetze und 
Vorschriften aller Länder, in welchen Anteile angeboten wer-
den, zu beachten. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit 
nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückwei-
sen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, 
aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse 
der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwal-
tungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse der 
Anlagepolitik oder im Falle der Gefährdung der spezifischen 
Anlageziele des Fonds erforderlich erscheint.

3. Zeichnungsanträge werden an jedem Tag, der zugleich 
Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main ist, an-
genommen („Handelstag“). Der Erwerb von Anteilen erfolgt 
grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Handelsta-
ges. 

Zeichnungsanträge, die bis spätestens 16.00 Uhr (Luxem-
burger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungsgesell-
schaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des An-
teilwertes dieses Handelstages abgerechnet. Die Berechnung 
des Anteilwertes wird für einen Handelstag am Bewertungs-
tag gemäß Artikel 8, Ziffer 1. durchgeführt, sodass die ent-
sprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls am Bewer-
tungstag vorgenommen wird. 

Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger 
Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgen-
den Handelstag eingegangen und werden auf der Grundlage 
des Anteilwertes des folgenden Handelstages abgerechnet. 
Da die Berechnung des Anteilwertes für den folgenden Han-
delstag jedoch erst am nächsten Bewertungstag durchge-
führt wird, erfolgt eine entsprechende Abrechnung für die 
Anleger ebenfalls erst am nächsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass 
die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem An-
leger zum Zeitpunkt der Einreichung des Zeichnungsantrags 
unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. 

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bewertungstagen 
nach dem entsprechenden Handelstag in der Fondswährung 
zahlbar.

5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabe-
preises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesell-
schaft von der Depotbank zugeteilt.
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6. Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträ-
ge eingehende Zahlungen unverzüglich zinslos zurückzah-
len.

7. Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem eigenen Ermes-
sen vollständige oder teilweise Zeichnungen gegen Sachleis-
tungen akzeptieren. In diesem Fall muss die Sacheinlage im 
Einklang mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkun-
gen des Fonds stehen. Ausserdem werden diese Anlagen 
durch den von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten 
Wirtschaftsprüfer geprüft.

Artikel 7 Rücknahme von Anteilen

1. Die Anteilinhaber des Fonds sind berechtigt, jederzeit die 
Rücknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement des 
Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort be-
stimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Rücknahme er-
folgt nur an einem Handelstag.

2. Rücknahmeanträge werden an jedem Handelstag angenom-
men. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum 
Rücknahmepreis des jeweiligen Handelstages. 

Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Lu-
xemburger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungs-
gesellschaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert die-
ses Handelstages abgerechnet. Die Berechnung des Anteil-
wertes wird für einen Handelstag am Bewertungstag gemäß 
Artikel 8, Ziffer 1. durchgeführt, sodass die entsprechende 
Abrechnung für die Anleger ebenfalls am Bewertungstag 
vorgenommen wird.

Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger 
Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgen-
den Handelstag eingegangen und werden zum Anteilwert 
des folgenden Handelstages abgerechnet. Da die Berech-
nung des Anteilwertes für den folgenden Handelstag jedoch 
erst am nächsten Bewertungstag durchgeführt wird, erfolgt 
eine entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls 
erst am nächsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass 
die Rücknahme von Anteilen auf der Grundlage eines dem 
Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Rücknahmean-
trags unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

3. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von 
drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Handels-
tag, sofern im Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmi-
gung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche Rück-
nahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen 
Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, erst 
zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des 
Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. Anleger, die ihre 
Anteile zur Rücknahme angeboten haben, werden von einer 
Aussetzung der Rücknahme sowie von der Wiederaufnahme 
der Rücknahme unverzüglich in geeigneter Weise in Kenntnis 
gesetzt.

5. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als 
keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrechtliche 
Vorschriften oder andere, von der Depotbank nicht beein-
flussbare Umstände die Überweisung des Rücknahmepreises 
in das Land des Antragstellers verbieten.

6. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Anteile ein-
seitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, 
soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber 
oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds 
erforderlich erscheint.

7. Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem eigenen Ermes-
sen auf Anfrage des Anlegers Rücknahmen gegen Sachleis-
tungen akzeptieren. In diesem Fall dürfen diese Rücknahmen 
keine negative Auswirkung auf die übrigen Anleger haben 
und werden durch den von der Verwaltungsgesellschaft be-
auftragten Wirtschaftsprüfer geprüft.

Artikel 8 Anteilwertberechnung

1. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Son-
derreglement des Fonds festgelegte Währung ("Fondswäh-
rung"). 

Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungs-
gesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an je-
dem einem Handelstag folgenden Tag, der zugleich Bankar-
beitstag und Börsentag in Frankfurt am Main ("Bewertungs-
tag") ist, berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung 
des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Handels-
tag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds.

2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsät-
zen berechnet:

a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanz-
instrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen die an ei-
ner Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten ver-
fügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewer-
tung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorherge-
henden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente 
(Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Börsen 
amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liqui-
dität maßgeblich.

b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanz-
instrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen die nicht 
an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem an-
deren geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ei-
nem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs 
und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag 
vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Ver-
waltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu 
dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete 
Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen 
verkauft werden können.

c) Aktien/Anteile von anderen OGAW und/oder OGA werden 
grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festge-
stellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzen ver-
fügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewer-
tung gewährleistet bewertet.

d) Abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse 
amtlich notiert sind und nicht an einem anderen geregel-
ten Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), unterliegen 
einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Ta-
gesbasis die auf festgelegten, gleichbleibenden Grund-
sätzen basiert. Sie können jederzeit auf Initiative der Ge-
sellschaft zum angemessenen Zeitwert (Fair Value) veräu-
ßert, abgewickelt oder durch ein Gegengeschäft glattge-
stellt werden.

e) Bankguthaben und Festgelder werden zum Nennwert zu-
züglich Zinsen bewertet.

f) Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsansprüche und Ver-
bindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert an-
gesetzt.

g) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder nicht zur 
Verfügung stehen oder falls für andere als die unter Buch-
staben a) bis f) genannten Finanzinstrumente keine Kurse 
festgelegt werden, werden diese Finanzinstrumente 
ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen 
Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesell-
schaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkann-
ten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungs-
regeln (z. B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berück-
sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.

h) Sofern dies im Sonderreglement ausdrücklich bestimmt ist, 
werden die Bewertungskurse der unter a) oder b) ge-
nannten verzinslichen Anlagen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als 6 Monaten unter Konstanthaltung der daraus 
berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzah-
lungspreis angeglichen. Variabel verzinsliche Anlagen 
werden grundsätzlich nach der linearen Fortschreibungs-
methode bewertet. Nach dem Kauf wird für jedes Papier 
die Fortschreibungslinie errechnet. Der Kaufkurs wird bis 
zum Rückzahlungsdatum auf diese Linie hin zu- oder ab-
geschrieben. Bei größeren Änderungen der Marktverhält-
nisse kann die Bewertungsbasis der einzelnen Anlagen 
den aktuellen Marktrenditen angepasst werden.

i) Sofern dies im Sonderreglement ausdrücklich bestimmt 
ist, werden die Zinserträge bis einschließlich zum dritten 
Bewertungstag nach dem jeweiligen Handelstag bei Be-
rücksichtigung der entsprechenden Kosten in die Bewer-
tung einbezogen. Sollte das Sonderreglement eine von 
Artikel 6, Ziffer 4. abweichende Zahl von Bewertungsta-
gen bestimmen, innerhalb derer der Ausgabepreis nach 
dem entsprechenden Handelstag zahlbar ist, werden die 
Zinserträge für die Anzahl Bewertungstage nach dem je-
weiligen Handelstag bei Berücksichtigung der entspre-
chenden Kosten in die Bewertung einbezogen.

j) Anlagen, welche auf eine Währung lauten, die nicht der 
Währung des Fonds entspricht, werden zu dem unter Zu-

grundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr 
(16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des 
dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die 
Währung des Fonds umgerechnet. Gewinne und Verluste 
aus abgeschlossenen Devisentransaktionen werden je-
weils hinzugerechnet oder abgesetzt.

3. Sofern für den Fonds verschiedene Anteilklassen gemäß 
Artikel 5 Ziffer 3. des Verwaltungsreglements eingerich-
tet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung fol-
gende Besonderheiten:

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Ziffer 1. 
dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklas-
se separat.

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen er-
höht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse 
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mit-
telabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermin-
dert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse 
am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.

c) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteil-
wert der -ausschüttungsberechtigten - Anteile der Anteil-
klasse A um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermin-
dert sich zugleich der prozentuale Anteil der Anteilklasse 
A am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, wäh-
rend sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüt-
tungsberechtigten - Anteilklasse T am gesamten Netto-
Fondsvermögen erhöht.

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt wer-
den.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rück-
nahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zuläs-
sigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, 
den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages 
bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen 
Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleich-
zeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

6. Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Be-
wertung nach den vorstehend aufgeführten Kriterien un-
möglich oder unsachgerecht erscheinen lassen, ist die Ver-
waltungsgesellschaft ermächtigt, andere, von ihr nach Treu 
und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von 
Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befol-
gen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens 
zu erreichen.

7. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Anteilwert im Wege 
eines Anteilsplittings unter Ausgabe von Gratisanteilen he-
rabsetzen.

Artikel 9 Einstellung der Berechnung des 
Anteilwertes

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für den Fonds die 
Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn 
und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erfor-
derlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksichti-
gung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, ins-
besondere:

a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer 
Markt, wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des 
Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen 
ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feierta-
gen) oder der Handel an dieser Börse beziehungsweise an 
dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder einge-
schränkt wurde;

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über An-
lagen des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmög-
lich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe 
frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwer-
tes ordnungsgemäß durchzuführen;

c) im Falle einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindun-
gen oder aus irgendeinem Grund der Wert eines Vermö-
genswertes nicht schnell oder genau genug bestimmt 
werden kann.

2. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bezie-
hungsweise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung un-
verzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern 
veröffentlichen, in denen Anteile des Fonds zum öffentlichen 
Vertrieb zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern mittei-
len, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben.
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Artikel 10 Rechnungsjahr und Abschlussprü-
fung

1. Das Rechnungsjahr des Fonds wird im Sonderreglement des 
Fonds festgelegt.

2. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Wirtschafts-
prüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt 
wird.

Artikel 11 Ertragsverwendung

1. Die Ertragsverwendung des Fonds wird im Sonderreglement 
des Fonds festgelegt.

2. Die Ausschüttung kann bar oder in Form von Gratisanteilen 
erfolgen.

3. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Erträge aus Zin-
sen und/oder Dividenden abzüglich Kosten ("ordentliche 
Netto-Erträge") sowie netto realisierte Kursgewinne kom-
men. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie 
sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Net-
to-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter 
die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Ziffer 1. des Verwal-
tungsreglements sinkt.

4. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag aus-
gegebenen Anteile ausgezahlt. 

5. Ausschüttungsberechtigt sind im Falle der Bildung von An-
teilklassen gemäß Artikel 5 Ziffer 3. des Verwaltungsregle-
ments die Anteile der Klasse A. Im Falle einer Ausschüttung 
von Gratisanteilen gemäß Ziffer 2. sind diese Gratisanteile 
der Anteilklasse A zuzurechnen.

Artikel 12 Dauer und Auflösung des Fonds so-
wie die Zusammenlegung von Fonds

1. Die Dauer des Fonds ist im Sonderreglement festgelegt.

2. Unbeschadet der Regelung gemäß Ziffer 1. dieses Artikels 
kann der Fonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft 
aufgelöst werden, sofern im Sonderreglement keine gegen-
teilige Bestimmung getroffen wird.

3. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fäl-
len:

a) wenn die im Sonderreglement des Fonds festgelegte 
Dauer abgelaufen ist;

b) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne 
dass eine neue Depotbankbestellung innerhalb der ge-
setzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt;

c) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder 
aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;

d) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Mo-
naten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß Ar-
tikel 1 Ziffer 1. des Verwaltungsreglements bleibt;

e) in anderen, im Gesetz vom 17. Dezember 2010 oder im 
Sonderreglement des Fonds vorgesehenen Fällen.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Fonds auflö-
sen beziehungsweise gemäß Ziffer 7 mit einem anderen 
Fonds zusammenlegen, sofern seit dem Zeitpunkt der Aufle-
gung erhebliche wirtschaftliche und/oder politische Ände-
rungen eingetreten sind oder das Vermögen des Fonds unter 
den Gegenwert von EUR 50 Mio. sinkt.

In den beiden Monaten, die dem Zeitpunkt der Auflösung ei-
nes auf bestimmte Zeit errichteten Fonds vorangehen, wird 
die Verwaltungsgesellschaft den entsprechenden Fonds ab-
wickeln. Dabei werden die Vermögensanlagen veräußert, die 
Forderungen eingezogen und die Verbindlichkeiten getilgt.

Die Auflösung bestehender, unbefristeter Fonds wird min-
destens 30 Tage zuvor entsprechend Artikel 16, Ziffer 5 ver-
öffentlicht. Die in Ziffer 5 enthaltene Regelung gilt entspre-
chend für sämtliche nicht nach Abschluss des Liquidations-
verfahrens eingeforderten Beträge.

5. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds 
führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Rück-
nahme ist weiterhin möglich wobei die Liquidationskosten 
im Rücknahmepreis berücksichtigt werden. Die Depotbank 
wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten 
und Honorare ("Netto-Liquidationserlös"), auf Anweisung 
der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von 
derselben oder von der Depotbank ernannten Liquidatoren 
unter die Anteilinhaber des Fonds nach deren Anspruch ver-
teilen. 

Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Li-
quidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen wor-
den ist, wird, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro um-

gerechnet und von der Depotbank nach Abschluss des Liqui-
dationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der 
Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo dieser 
Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen 
Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.

6. Die Anteilinhaber, deren Erben beziehungsweise Rechts-
nachfolger oder Gläubiger können weder die Auflösung noch 
die Teilung des Fonds beantragen.

7. Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft können Fonds 
unter Berücksichtigung der in Kapitel 8 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010 enthaltenen Bestimmungen verschmolzen 
werden, indem der Fonds im Einklang mit Artikel 1 Ziffer 20 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 auf einen anderen be-
stehenden Fonds übertragen oder gemeinsam mit einem 
oder mehreren Fonds zu einem neuen Fonds zusammenge-
legt wird. Übertragung oder Zusammenlegung können bei-
spielsweise erfolgen, wenn die Verwaltung des Fonds nicht 
mehr in wirtschaftlicher Weise gewährleistet werden kann 
oder im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen oder poli-
tischen Situation. Die Verwaltungsgesellschaft kann eben-
falls beschließen, einen anderen bestehenden Fonds in den 
Fonds im Rahmen einer Verschmelzung aufzunehmen. 

Im Fall einer Verschmelzung des Fonds wird die Verwal-
tungsgesellschaft die Absicht der Verschmelzung den An-
teilinhabern des Fonds durch eine entsprechende Hinweisbe-
kanntmachung im Sinne von Artikel 72 Absatz 2 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2010 mindestens 30 Tage zuvor mit-
teilen. Den Anteilinhabern steht dann binnen 30 Tagen das 
Recht zu, ihre Anteile zum Anteilwert ohne weitere Kosten 
zurückzugeben oder auszahlen zu lassen oder gegebenen-
falls umzutauschen in Anteile eines anderen Fonds mit ähn-
licher Anlagepolitik, der von der Verwaltungsgesellschaft 
oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwal-
tung oder Kontrolle oder durch wesentliche direkte oder in-
direkte Beteiligung verbunden ist. Dieses Recht wird ab dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anteilinhaber des zu übertra-
genden und des aufnehmenden Fonds über die geplante 
Verschmelzung unterrichtet werden, und erlischt 5 Bankar-
beitstage vor dem Zeitpunkt der Berechnung des Umtausch-
verhältnisses. 

Unbeschadet des Vorstehenden behält sich der Verwaltungs-
rat der Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, im Einklang 
mit Artikel 73 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 die Ausgabe, Rücknahme oder Auszahlung von Antei-
len vorübergehend auszusetzen, sofern eine solche Ausset-
zung aus Gründen des Anteilinhaberschutzes gerechtfertigt 
erscheint. 

Artikel 13 Allgemeine Kosten

1. Neben den im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Kos-
ten können dem Fonds folgende Kosten belastet werden:

a) bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren 
und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds 
und für deren Verwahrung;

b) Kosten der Vorbereitung, der amtlichen Prüfung, der Hin-
terlegung und Veröffentlichung der Fondsreglements ein-
schließlich eventueller Änderungsverfahren und anderer 
mit dem Fonds im Zusammenhang stehenden Verträge 
und Regelungen (wie beispielsweise Vertriebsverträge 
oder Lizenzverträge) sowie der Abwicklung und Kosten 
von Zulassungsverfahren bei den zuständigen Stellen;

c) Kosten für den Druck und Versand der Anteilzertifikate 
sowie die Vorbereitung, den Druck und Versand der Ver-
kaufsprospekte, des wAI sowie der Jahres- und Zwi-
schenberichte und anderer Mitteilungen an die Anteilin-
haber in den zutreffenden Sprachen, Kosten der Veröf-
fentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie 
aller anderen Bekanntmachungen;

d) Kosten der Fondsadministration sowie andere Kosten der 
Verwaltung einschließlich der Kosten von Interessensver-
bänden (hiervon ausgenommen sind etwaige Verwal-
tungskosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung 
einer Verschmelzung verbunden sind);

e) Honorare der Wirtschaftsprüfer;

f) etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften;

g) ein angemessener Teil an den Kosten für die Werbung 
und an solchen, welche direkt in Zusammenhang mit dem 
Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;

h) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Inte-
resse der Anteilinhaber handeln (hiervon ausgenommen 
sind etwaige Kosten für Rechtsberatung, die mit der Vor-
bereitung und Durchführung einer Verschmelzung ver-
bunden sind);

i) Kosten und evtl. entstehende Steuern, die auf das Fonds-
vermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Las-
ten des Fonds erhoben werden;

j) Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und die Gebühren 
der Aufsichtsbehörden und/oder Kosten für die Registrie-
rung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb in verschiede-
nen Ländern, sowie der Repräsentanten und steuerlichen 
Vertretern sowie der Zahlstellen in den Ländern, in denen 
die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind;

k) Kosten für das Raten des Fonds durch international aner-
kannte Ratingagenturen;

l) Kosten für die Einlösung von Ertragscheinen sowie für 
den Druck und Versand der Ertragschein-Bogenerneue-
rung;

m) Kosten der Auflösung einer Fondsklasse oder des Fonds;

n) Kosten für Wertpapierdarlehensprogramme.

Sowohl die im Sonderreglement des Fonds als auch die in die-
sem Artikel unter den Buchstaben a) bis n) aufgeführten Kosten 
verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus dem Fonds kalender-
täglich, falls zutreffend, eine in der Übersicht ”Der Fonds im 
Überblick” geregelte erfolgsabhängige Vergütung in Höhe 
des Betrages erhalten, um den die Wertentwicklung der um-
laufenden Anteile die Wertentwicklung des Referenzindexes 
übersteigt. 

Die als Entgelte und Kosten gezahlten Beträge werden in den 
Jahresberichten aufgeführt.

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst dem laufenden Ein-
kommen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst 
dann dem Fondsvermögen.

Die mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögens-
werten verbundenen Kosten und Bearbeitungsgebühren 
werden in den Einstandspreis eingerechnet bzw. beim Ver-
kaufserlös abgezogen.

3. Außerdem können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer 
Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusam-
menhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft 
commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, 
Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Inte-
resse der Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen ver-
wendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit 
natürlichen Personen geschlossen werden, diese im Jahres-
bericht des Fonds Berücksichtigung finden, die betreffenden 
Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln 
dürfen, ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang 
mit den Aktivitäten des Fonds erbringen und der Verwal-
tungsrat der Verwaltungsgesellschaft fortlaufend über die 
erbrachten „soft commissions“ informiert wird. Die Verwal-
tungsgesellschaft verpflichtet sich, den Anteilinhabern auf 
Wunsch weitere Einzelheiten zu den erhaltenen geldwerten 
Vorteilen offenzulegen.

Artikel 14 Verjährung und Vorlegungsfrist

1. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsge-
sellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf 
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gericht-
lich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in 
Artikel 12 Ziffer 5 des Verwaltungsreglements enthaltene 
Regelung.

2. Die Vorlegungsfrist für Ertragscheine beträgt fünf Jahre ab 
Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung. 
Ausschüttungen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgefor-
dert worden sind, verjähren zugunsten des Fonds. Die Ver-
waltungsgesellschaft ist ermächtigt, aber nicht verpflichtet, 
Ausschüttungsbeträge an Anteilinhaber, die ihre Ansprüche 
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auf Ausschüttung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist gel-
tend machen, zu Lasten des Fondsvermögens auszuzahlen. 

Artikel 15 Änderungen

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsregle-
ment und/oder das Sonderreglement mit Zustimmung der 
Depotbank jederzeit ganz oder teilweise ändern.

2. Sollte bei Fonds, die bei der Berechnung der erfolgsabhängi-
gen Vergütung einen Vergleichsindex heranziehen, dieser 
Vergleichsindex nicht mehr zur Verfügung stehen, ist die Ver-
waltungsgesellschaft ermächtigt, an dessen Stelle einen an-
deren Index zu wählen, der dem ursprünglichen Index ent-
spricht. Die Anleger werden hierüber mittels einer Hinweis-
bekanntmachung informiert.

Artikel 16 Veröffentlichungen

1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements 
und des Sonderreglements sowie eventuelle Änderungen 
derselben werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in 
Luxemburg hinterlegt, und ein Hinweis auf diese Hinterle-
gung wird im "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-
ons", dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ("Mé-
morial") veröffentlicht.

2. Ausgabe- und Rücknahmepreis können bei der Verwaltungs-
gesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Vertriebs-
stelle erfragt werden.

3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Ver-
kaufsprospekt, ein wAI, einen geprüften Jahresbericht sowie 
einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen des Großherzogtums Luxemburg. 

4. Die unter Ziffer 3. dieses Artikels aufgeführten Unterlagen 
des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwal-
tungsgesellschaft, der Depotbank und bei jeder Zahl- und 
Vertriebsstelle kostenlos erhältlich.

5. Die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungs-
reglements wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-
gen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in 
mindestens zwei überregionalen Tageszeitungen, von denen 
eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.

Vorbehaltlich der einzelfallbezogenen Genehmigung durch 
die CSSF sowie entgegenstehender Bestimmungen in den je-
weiligen Vertriebsländern des Fonds darf eine der beiden 
vorgenannten Pflichtveröffentlichungen in überregionalen 
Tageszeitungen auch durch eine Internetpublikation auf ei-
ner den Anteilinhabern des Fonds zugänglichen Webseite er-
setzt werden.

Artikel 17 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
und Vertragssprache

1. Das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des 
Fonds unterliegen dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen 
des Verwaltungsreglements sowie des Sonderreglements die 
Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches 
gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, 
der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Ge-
richtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Großherzogtum 
Luxemburg. 

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements und des 
Sonderreglements ist maßgeblich, falls im Sonderreglement 
oder in der im Verkaufsprospekt enthaltenen Übersicht „Der 
Fonds im Überblick“ nicht ausdrücklich eine anderweitige 
Bestimmung getroffen wurde.

4. Sofern begriffliche Definitionen, welche durch dieses Verwal-
tungsreglement nicht geregelt sind, einer Auslegung bedür-
fen, finden die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2010 Anwendung. Dies gilt insbesondere für die in Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 enthaltenen De-
finitionen. 

Artikel 18 In-Kraft-Treten

Das Verwaltungsreglement, das Sonderreglement sowie jegliche 
Änderung derselben treten am Tage ihrer Unterzeichnung in 
Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Die Unterschrift der Depotbank erfolgt bezüglich der von ihr im 
Einzelfall übernommenen Depotbankfunktion. Der Name der 
Depotbank ist im Sonderreglement genannt.

Luxemburg, den 1. Juli 2011 

Die Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.

Die Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
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Sonderreglement UniInstitutionell IMMUNO Top

Für den UniInstitutionell IMMUNO Top ist das Verwaltungsreg-
lement vom 1. Juli 2011, das beim Handels- und Gesellschafts-
register in Luxemburg hinterlegt und bei dem der Hinweis auf 
die Hinterlegung am 30. September 2011 im Mémorial veröf-
fentlicht wurde, einschließlich aller zukünftigen Änderungen in-
tegraler Bestandteil.

Ergänzend beziehungsweise abweichend gelten die Bestimmun-
gen des nachstehenden Sonderreglements.

Das nachstehende Sonderreglement, welches am 1. Juli 2011 in 
Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Lu-
xemburg hinterlegt, und ein Hinweis auf diese Hinterlegung wird 
im Mémorial vom 30. September 2011 veröffentlicht. Es ersetzt 
die vorhergehende Fassung vom 31. Mai 2011.

Artikel 19 Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutionell IMMUNO Top (der 
„Fonds“) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite 
des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaft-
licher und politischer Risiken.

In diesem Zusammenhang garantiert die Verwaltungsgesell-
schaft für das Ende der dritten Garantieperiode, die mit dem 1. 
Januar 2011 begonnen hat und am 31. Dezember 2011 endet, 
dass der Anteilwert mindestens EUR 100,10 beträgt. Falls am 
letzten Bewertungstag eines jeden Quartals ein höherer Anteil-
wert festgestellt wird, strebt die Verwaltungsgesellschaft eine 
Höchststandssicherung an, ohne jedoch den höheren Anteilwert 
zu garantieren.

Nach dem Ende jeder Garantieperiode wird ein neuer Garan-
tiewert für die folgende Garantieperiode ermittelt. Der neue Ga-
rantiewert zum Ende der neuen Garantieperiode entspricht dem 
zuletzt ermittelten Anteilwert der vorhergehenden Garantieperi-
ode, mindestens jedoch dem aktuellen Garantiewert der vorher-
gehenden Garantieperiode.

Dieser Prozess wiederholt sich unbegrenzt für die folgenden Ka-
lenderjahre womit beispielsweise die vierte Garantieperiode 
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 läuft.

In Erfüllung dieser Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft 
(soweit erforderlich) durch eine Zahlung in das Fondsvermögen 
aus eigenen Mitteln sicherstellen, dass der Anteilwert zum Ende 
der jeweiligen Garantieperiode mindestens dem Garantiewert 
entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Sol-
venz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein. 

Der Garantiewert versteht sich abzüglich Ausschüttungen, Steu-
erabzügen und deren fiktivem Ertrag, wie im einzelnen nachste-
hend dargestellt.

So ergibt sich der aktuelle Garantiewert, wenn von dem vorher-
gehenden garantierten Mindestanteilwert der auf einen Fonds-
anteil entfallende Teil der nachstehend in (a) bis (d) genannten 
Summen abgezogen wird:

(a) die Summe der im jeweiligen Kalenderjahr erfolgten Aus-
schüttungen (in der tatsächlich gezahlten Höhe vor Abzug 
etwaiger Steuern, bspw. deutscher Kapitalertragssteuer);

(b) die Summe, die dem fiktiven Ertrag der unter a) genannten 
Ausschüttungen entspricht;

(c) der Teil von Zinsen oder Kapitalerträgen, die dem Fonds 
nach einer steuerrechtlichen Änderung aufgrund eines Steu-
erabzuges nicht mehr zufließt (Steuerabzug); und

(d) die Summe, die dem fiktiven Ertrag der unter c) genannten 
Steuerabzüge entspricht.

Dabei ist der „fiktive Ertrag“ der theoretische Zinsertrag zuzüg-
lich Zins- und Zinseszins, der sich für jeden Betrag einer Aus-
schüttung bzw. eines Steuerabzuges ergibt, wenn ihm zum Aus-
schüttungs- bzw. Abzugstermin der auf Bloomberg für den 1-
Monats-EURIBOR veröffentlichte Zinssatz p.a. zugrunde gelegt 
wird.

Der jeweils aktuell garantierte Wert kann bei den Zahl- und Ver-
triebsstellen sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und der De-
potbank abgefragt werden; ferner wird dieser Wert in den Halb-
jahres- und Jahresberichten publiziert.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wert-
entwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss 
auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; diese 
kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Mit 
Ausnahme der Garantie kann keine Zusicherung gege-
ben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht 
werden.

Artikel 20 Anlagepolitik

Das Fondsvermögen kann in folgende Vermögenswerte ange-
legt werden:

• von weltweiten Emittenten ausgegebene Aktien und, so-
fern sie als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 gelten, Partizipations- und Ge-
nussscheine von Unternehmen. Die Aktien müssen voll 
eingezahlt sein. Es dürfen als Aktien nur Standardwerte 
in angemessener Streuung und Mischung erworben wer-
den. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, 
die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, 
sofern die jeweilige Aktiengesellschaft zum Ende des vo-
rangegangenen Kalenderjahres eine Marktkapitalisie-
rung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr 
als EUR 1,00 Mrd. aufweist.

• fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen 
von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unter-
nehmensanleihen, High Yield Anleihen, Bankschuldver-
schreibungen und sonstige verzinsliche Wertpapiere, ein-
schließlich Zero-Bonds. 
Sofern bei Neuemissionen die Emissionsbedingungen die 
Verpflichtung enthalten, dass die Einbeziehung in einen 
geregelten Markt beantragt wird, muss die Einbeziehung 
spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission er-
langt werden. 
Es dürfen weder Wandel- noch Optionsanleihen erwor-
ben werden.

• Pfandbriefe, Kommunalobligationen und andere Schuld-
verschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in einem 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
oder Vollmitgliedstaat der OECD, wenn die Kreditinstitu-
te aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der In-
haber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öf-
fentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe 
der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach 
den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten ange-
legt werden, die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibung die sich aus ihnen ergebenden Ver-
bindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem 
Ausfall des Ausstellers vorrangig für die fällig werdenden 
Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt 
sind (kraft Gesetzes bestehende Deckungsmasse).

• Anteile an OGAW, die entsprechend der Richtlinie 85/
611/EWG zugelassen wurden und/oder andere OGA im 
Einklang mit Artikel 4, Ziffer 1, Absatz (1), Buchstabe e) 
des Verwaltungsreglements. Es dürfen Zielfonds nur er-
worben werden, wenn sie von Investmentgesellschaften 
mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
verwaltet werden und deren Anteile von Emittenten mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aus-
gegeben werden.
Es dürfen die Anteile von Aktien und Aktienfonds am 
Netto-Fondsvermögen insgesamt nicht mehr als 30 Pro-
zent betragen.

• Bankguthaben, die von als bonitätsmäßig einwandfrei 
geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenom-
men werden. Die gleichen Voraussetzungen werden 
dann erfüllt, wenn Bankguthaben durch als bonitätsmä-
ßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.

• Geldmarktinstrumente gemäß Art. 41 Abs. 1 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2010.

Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Euro. 
Es ist nicht vorgesehen, dass die Verwaltungsgesellschaft sich 
für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von 
Währungsrisiken bedient.

Die oben genannten Aktien, Partizipations- und Genussscheine 
und Schuldverschreibungen müssen 

• in einen geregelten Markt eines EWR-Mitgliedstaates 
oder eines Vollmitgliedstaates der OECD einbezogen 
sein, oder

• an einer Börse in einem Staat außerhalb des EWR oder 
der Vollmitgliedstaaten der OECD zum amtlichen Markt 
zugelassen oder

• dort in einen geregelten Markt einbezogen sein.

Instrumente und Techniken können gemäß dem Verkaufspros-
pekt zu Anlage- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Daneben können abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt wer-
den.

Der Einsatz von Derivaten erfolgt in Einklang mit Artikel 4, Ziffer 
1, Absatz (1) Buchstabe g) des Verwaltungsreglements.

Der Fonds kann auch von den im Verkaufsprospekt aufgeführten 
Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisi-
ken Gebrauch machen.

In Abhängigkeit der jeweiligen Marktgegebenheiten kann der 
Fonds zur Darstellung der Exposure am Rentenmarkt und/oder 
Aktienmarkt Derivate, insbesondere in Form von Swaps und Op-
tionen, beziehungsweise Optionsscheine einsetzen.

OTC-Geschäfte gemäß Artikel 4, Ziffer 1, Absatz (1), Buchstabe 
g) müssen im Interesse der Anleger und zu marktüblichen Prei-
sen abgeschlossen werden. Um eine ausreichende Liquidität zu 
gewährleisten, muss bei der Auswahl der Kontrahenten darauf 
geachtet werden, dass eine vorzeitige Veräußerung oder Glatt-
stellung möglich ist. Die OTC-Geschäfte unterliegen einer zuver-
lässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis.

Artikel 21 Fondswährung, Ausgabe- und 
Rücknahmepreis von Anteilen

1. Fondswährung ist der Euro (EUR).

2. Anteile werden an jedem Handelstag ausgegeben und zu-
rückgenommen. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Ar-
tikel 8 des Verwaltungsreglements zuzüglich eines Ausgabe-
aufschlages von bis zu 3,0 % des Anteilwertes. Der Ausga-
beaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft 
und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größen-
ordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Ausgabe-
preis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhö-
hen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

Artikel 22 Anteile

1. Die Anteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein An-
spruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

2. Es werden Anteile der Klasse M ausgegeben. Alle Anteile ei-
ner Klasse haben gleiche Rechte.

Artikel 23 Ertragsverwendung

1. Die im Fonds vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge 
sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich Kosten werden 
nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann neben den ordentlichen 
Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus 
dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Er-
träge nicht wiederkehrender Art abzüglich realisierter Kapi-
talverluste sowie sonstige Aktiva gemäß Artikel 11, Ziffer 3 
des Verwaltungsreglements ganz oder teilweise in bar oder 
in Form von Gratisanteilen ausschütten.

Artikel 24 Depotbank

Depotbank ist die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg.

Artikel 25 Kosten für die Verwaltung und Ver-
wahrung des Fondsvermögens

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine 
jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 1,0 % auf das 
Netto-Fondsvermögen zu erhalten, die auf der Basis des ka-
lendertäglichen Nettovermögens des Fonds während des 
entsprechenden Monats zu berechnen und am letzten Be-
wertungstag des Rechnungsjahres zahlbar ist. Die Verwal-
tungsgesellschaft erhält für die Hauptverwaltungstätigkeiten 
keine Vergütung.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches 
Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 
0,03 % p.a., mindestens jedoch EUR 11.000,00 p.a., maxi-
mal jedoch 50.000,00 Euro p.a. das auf der Basis des kalen-
dertäglichen Nettovermögens des Fonds während des ent-
sprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewer-
tungstag des Folgemonats zahlbar ist. Sofern der Mindestbe-
trag von EUR 11.000,00 p.a. nicht erreicht wird, gleicht die 
Verwaltungsgesellschaft die Differenz aus ihrem Vermögen 
aus. Eine Belastung des Fondsvermögens erfolgt insofern 
nicht.
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Die Depotbank erhält außerdem eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von bis zu EUR 150,00 je Transaktion, die nicht über 
sie gehandelt wird.

Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissio-
nen, Drittverwahrgebühren, sowie Transaktionskosten, die 
ihr in Rechnung gestellt werden, erstattet.

Artikel 26 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 30. September, zum 
ersten Mal am 30. September 2009.

Artikel 27 Dauer des Fonds

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Luxemburg, den 1. Juli 2011

Die Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.

Die Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
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Der Fonds im Überblick

Fonds UniInstitutionell IMMUNO Top 

Währung EUR

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code 
Klasse M

A0RD04 / LU0404236480

Ziel der
Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutionell IMMUNO Top (der „Fonds“) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals 
bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

In diesem Zusammenhang garantiert die Verwaltungsgesellschaft für das Ende der dritten Garantieperiode, die mit dem 1. Januar 2011 begonnen 
hat und am 31. Dezember 2011 endet, dass der Anteilwert mindestens EUR 100,10 beträgt. Falls am letzten Bewertungstag eines jeden Quartals ein 
höherer Anteilwert festgestellt wird, strebt die Verwaltungsgesellschaft eine Höchststandssicherung an, ohne jedoch den höheren Anteilwert zu ga-
rantieren.

Nach dem Ende jeder Garantieperiode wird ein neuer Garantiewert für die folgende Garantieperiode ermittelt. Der neue Garantiewert zum Ende der 
neuen Garantieperiode entspricht dem zuletzt ermittelten Anteilwert der vorhergehenden Garantieperiode, mindestens jedoch dem aktuellen Garan-
tiewert der vorhergehenden Garantieperiode.

Dieser Prozess wiederholt sich unbegrenzt für die folgenden Kalenderjahre womit beispielsweise die vierte Garantieperiode vom 1. Januar 2012 bis 
zum 31. Dezember 2012 läuft.

In Erfüllung dieser Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft (soweit erforderlich) durch eine Zahlung in das Fondsvermögen aus eigenen Mitteln 
sicherstellen, dass der Anteilwert zum Ende der jeweiligen Garantieperiode mindestens dem Garantiewert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann 
damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein. 

Der Garantiewert versteht sich abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, wie im einzelnen nachstehend dargestellt.

So ergibt sich der aktuelle Garantiewert, wenn von dem vorhergehenden garantierten Mindestanteilwert der auf einen Fondsanteil entfallende Teil 
der nachstehend in (a) bis (d) genannten Summen abgezogen wird:

(a) die Summe der im jeweiligen Kalenderjahr erfolgten Ausschüttungen (in der tatsächlich gezahlten Höhe vor Abzug etwaiger Steuern, bspw. deut-
scher Kapitalertragssteuer);

(b) die Summe, die dem fiktiven Ertrag der unter a) genannten Ausschüttungen entspricht;

(c) der Teil von Zinsen oder Kapitalerträgen, die dem Fonds nach einer steuerrechtlichen Änderung aufgrund eines Steuerabzuges nicht mehr zufließt 
(Steuerabzug); und

(d) die Summe, die dem fiktiven Ertrag der unter c) genannten Steuerabzüge entspricht.

Dabei ist der „fiktive Ertrag“ der theoretische Zinsertrag zuzüglich Zins- und Zinseszins, der sich für jeden Betrag einer Ausschüttung bzw. eines Steu-
erabzuges ergibt, wenn ihm zum Ausschüttungs- bzw. Abzugstermin der auf Bloomberg für den 1-Monats-EURIBOR veröffentlichte Zinssatz p.a. zu-
grunde gelegt wird.

Der jeweils aktuell garantierte Wert kann bei den Zahl- und Vertriebsstellen sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank abgefragt 
werden; ferner wird dieser Wert in den Halbjahres- und Jahresberichten publiziert.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung 
zulässt; diese kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Mit Ausnahme der Garantie kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele 
der Anlagepolitik erreicht werden.

Anlagegrundsätze Das Fondsvermögen kann in folgende Vermögenswerte angelegt werden:

von weltweiten Emittenten ausgegebene Aktien und, sofern sie als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, Par-
tizipations- und Genussscheine von Unternehmen. Die Aktien müssen voll eingezahlt sein. Es dürfen als Aktien nur Standardwerte in angemessener 
Streuung und Mischung erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, 
sofern die jeweilige Aktiengesellschaft zum Ende des vorangegangenen Kalenderjahres eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Bör-
senkurs) von mehr als EUR 1,00 Mrd. aufweist.

fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, High Yield Anlei-
hen, Bankschuldverschreibungen und sonstige verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds.
Sofern bei Neuemissionen die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Einbeziehung in einen geregelten Markt beantragt wird, 
muss die Einbeziehung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt werden. Es dürfen weder Wandel- noch Optionsanleihen erwor-
ben werden.

Pfandbriefe, Kommunalobligationen und andere Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in einem Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) oder Vollmitgliedstaat der OECD, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser 
Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mit-
tel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibung die sich 
aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Ausstellers vorrangig für die fällig werdenden Rückzah-
lungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind (kraft Gesetzes bestehende Deckungsmasse).

Anteile an OGAW, die entsprechend der Richtlinie 85/611/EWG zugelassen wurden und/oder andere OGA im Einklang mit Artikel 4, Ziffer 1, Absatz 
(1), Buchstabe e) des Verwaltungsreglments. Es dürfen Zielfonds nur erworben werden, wenn sie von Investmentgesellschaften mit Sitz in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union verwaltet werden und deren Anteile von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aus-
gegeben werden. Es dürfen die Anteile von Aktien und Aktienfonds am Netto-Fondsvermögen insgesamt nicht mehr als 30 Prozent betragen.

Bankguthaben, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen werden. Die gleichen Voraussetzun-
gen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben durch als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.

Geldmarktinstrumente gemäß Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Euro.
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Es ist nicht vorgesehen, dass die Verwaltungsgesellschaft sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken be-
dient. Die oben genannten Aktien, Partizipations- und Genussscheine und Schuldverschreibungen müssen in einen geregelten Markt eines EWR-Mit-
gliedstaates oder eines Vollmitgliedstaates der OECD einbezogen sein, oder an einer Börse in einem Staat außerhalb des EWR oder der 
Vollmitgliedstaaten der OECD zum amtlichen Markt zugelassen oder dort in einen geregelten Markt einbezogen sein. Instrumente und Techniken 
können gemäß dem Verkaufsprospekt zu Anlage- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Daneben können abgeleitete Finanzinstrumente 
eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt in Einklang mit Artikel 4, Ziffer 1, Absatz (1), Buchstabe g) des Verwaltungsreglements. Der 
Fonds kann auch von den im Verkaufsprospekt aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen. In 
Abhängigkeit der jeweiligen Marktgegebenheiten kann der Fonds zur Darstellung der Exposure am Rentenmarkt und/oder Aktienmarkt Derivate, ins-
besondere in Form von Swaps und Optionen, beziehungsweise Optionsscheine einsetzen. OTC-Geschäfte gemäß Artikel 4, Ziffer 1, Absatz (1), Buch-
stabe g) müssen im Interesse der Anleger und zu marktüblichen Preisen abgeschlossen werden. Um eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, 
muss bei der Auswahl der Kontrahenten darauf geachtet werden, dass eine vorzeitige Veräußerung oder Glattstellung möglich ist. Die OTC-Geschäfte 
unterliegen einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis.

Risikoprofil des Fonds Die Verwaltungsgesellschaft hat den Fonds der zweitniedrigsten von insgesamt fünf Risikoklassen zugeordnet; damit weist der Fonds ein mäßiges 
Risiko auf.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Fonds Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Techniken und 
Instrumenten zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Die vorgenannten Geschäfte können auch zum Zweck der Absicherung getätigt werden.

Im Hinblick auf die abgeleiteten Finanzinstrumente wird auch auf das Verkaufsprospekt Kapitel 6. „Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Techniken und 
Instrumenten“ verwiesen.

Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der Commitment Approach verwendet.

Risikoprofil des typischen Investors Der Fonds eignet sich für Anleger, die die Chancen einer Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte nutzen möchten, ihr Risiko durch eine 
Anteilpreisgarantie begrenzen möchten und mäßige Risiken akzeptieren.

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die keine mäßigen Risiken akzeptieren möchten und ihr Kapital mittel- bis kurzfristig anlegen möchten. 

Währungs-Risiken
für den Euro-Anleger

Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Euro.

Ertragsverwendung Klasse M Ausschüttend

Verbriefung Globalurkunden

Erster Ausgabepreis je Anteil 
(einschließlich Ausgabeaufschlag) 
Klasse M

EUR 101,00 

Mindestanlagesumme Klasse M EUR 50.000,00; die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. 

Kosten, die vom Anteilinhaber 
zu tragen sind

Ausgabeaufschlag Klasse M 1,0 %

Rücknahmeabschlag Klasse M Entfällt

Kosten, die aus dem Fondsvermögen 
erstattet werden

Verwaltungsvergütung*) 
Klasse M

0,4 % p.a., berechnet auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fondsvermögens. 

Depotbankvergütung *) Bis EUR 50 Mio. 0,03 % p.a.,
für weitere EUR 50 Mio. Euro 0,025 % p.a.,
für den EUR 100 Mio. übersteigenden Teil des Netto-Fondsvermögens 0,02 % p.a.
berechnet auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fondsvermögens während eines Monats, mindestens EUR 11.000,00 p.a., maximal jedoch 
EUR 50.000,00 p.a. Sofern der Mindestbetrag von EUR 11.000,00 p.a. nicht erreicht wird, gleicht die Verwaltungsgesellschaft aus ihrem Vermögen 
die Differenz aus; eine Belastung des Fondsvermögens erfolgt insofern nicht;

– die Depotbank erhält eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu EUR 150,00 je Transaktion, die nicht über sie;

– daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren, sowie Transaktionskosten, die ihr in Rechnung gestellt wer-
den, erstattet.

Taxe d´abonnement 0,05 % p.a.

Fondsgründung 2. Januar 2009 

Fonds-Auflegung / Erstausgabetag / 
Tag der 1. Einzahlung der Klasse M

2. Januar 2009

Erstes Rechnungsjahr Fondsgründung – 30. September 2009

Berichte 1. Jahresbericht: 30. September 2009
1. Halbjahresbericht: 31. März 2009
Bei dem Bericht vom 31. März 2009 handelt es sich um den ersten veröffentlichten Bericht.

Börsennotierung nicht vorgesehen

Vertriebsländer Großherzogtum Luxemburg, Deutschland

Veröffentlichung Mémorial
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*) Im Übrigen wird auf Artikel 13 des Verwaltungsreglements - Allgemeine Kosten - sowie auf das Sonderreglement verwiesen.

– Verwaltungsreglement 
– Sonderreglement

30. September 2011 
30. September 2011 
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Zusätzliche Informationen für Anleger 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen 
in der Bundesrepublik Deutschland

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main 

WGZ BANK AG
Westdeutsche
Genossenschafts-Zentralbank 
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge können bei den 
oben genannten deutschen Zahlstellen abgegeben werden. 

Rücknahmezahlungen, etwaige Gewinnausschüttungen und an-
dere Zahlungen an die Anleger können über die deutschen Zahl-
stellen erfolgen. 

Weitere Vertriebsstellen in der
Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen 
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere 
Vertriebstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Bei den oben genannten Zahl- und Vertriebsstellen sowie Infor-
mationsstellen sind die folgenden Informationen und Unterla-
gen kostenlos einsehbar bzw. in Papierform erhältlich:

• der Verkaufsprospekt (nebst Verwaltungs- und Sonderre-
glement), 

• die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“)
• die Jahres- und Halbjahresberichte 
• die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise 
• alle sonstigen Angaben und Unterlagen, die im Großher-

zogtum Luxemburg zu veröffentlichen sind

Ferner erhalten Sie Informationen über die Verwaltungsgesell-
schaft und die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise 
im Internet unter http://www.institutional.union-investment.de

Alle Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in der Bundesre-
publik Deutschland gegenwärtig im Internet auf der Homepage 
der Union Investment unter http://www.institutional.union-in-
vestment.de veröffentlicht.

Zudem werden die Anteilinhaber in der Bundesrepublik 
Deutschland mittels dauerhaftem Datenträger in folgenden Fäl-
len informiert:

• Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds
• Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Ab-

wicklung
• Änderungen des Verwaltungs- beziehungsweise Sonder-

reglements, sofern diese Änderungen mit den bisherigen 
Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesentliche 
Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Auf-
wendungserstattungen betreffen, die aus dem Fondsver-
mögen entnommen werden können

• Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren 
anderen Fonds 

Darüber hinaus liegt der in diesem Verkaufsprospekt erwähnte 
Depotbankvertrag bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depot-
bank und bei den oben genannten deutschen Zahlstellen kos-
tenlos zur Einsicht bereit.

Hinweis über das Widerrufsrecht des Anteilscheinkäu-
fers gemäß deutschem Investmentgesetz (§ 126 InvG): 

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Ver-
handlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjeni-
gen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so 
kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist 
von zwei Wochen der ausländischen Verwaltungsgesellschaft 
gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt 
auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den 

Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Han-
delt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanz-
dienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankun-
gen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausge-
schlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der 
Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber Union Invest-
ment Luxembourg S.A., 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg 
schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließ-
lich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung 
nicht erforderlich ist.

Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift 
des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt 
oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin 
eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende ent-
halten ist.

Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer 
nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen sei-
nes Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den 
Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf 
Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Ge-
werbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen ge-
leistet, so ist die ausländische Verwaltungsgesellschaft ver-
pflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rück-
übertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und 
einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile 
am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Diese Maßgaben zum Widerrufsrecht betreffend den Kauf von 
Investmentanteilen gelten entsprechend für den Verkauf der An-
teile durch den Anleger.

Hinweise zur Besteuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland

• Zwischengewinne

Die in den Erlösen aus der Rückgabe oder Veräußerung von An-
teilen bzw. Abtretung der in den Anteilscheinen verbrieften An-
sprüche enthaltenen anteiligen Zinsen, Zinsansprüche, Zinssur-
rogate sowie Zwischengewinne und entsprechende Einnahmen 
aus in- und ausländischen Investmentfonds (Zwischengewinn im 
Sinne des § 1 Abs. 4 InvStG) sind steuerpflichtig. Der Zwischen-
gewinn unterliegt dem Kapitalertragsteuerabzug. Die vorste-
henden Ausführungen zur verfahrensmäßigen Abwicklung des 
Kapitalertragsteuerabzugs gelten entsprechend. Der Zwischen-
gewinn wird börsentäglich errechnet und veröffentlicht.

Der vom Anteilinhaber beim Erwerb von Anteilen im Ausgabe-
preis gezahlte Ertragsbestandteil (gezahlter Zwischengewinn) ist 
beim Privatanleger als negative Einnahme im jeweiligen Kalen-
derjahr von vereinnahmten Zwischengewinnen oder sonstigen 
kapitalertragsteuerpflichtigen Erträgen, beispielsweise Aus-
schüttungen auf die Investmentanteilscheine, abzugsfähig, so-
dass im Ausgabepreis gezahlte zwischengewinnpflichtige Er-
tragsteile steuerfrei sind. Die Steuerpflicht des vereinnahmten 
Zwischengewinns bzw. der in der Ausschüttung enthaltenen 
Zinserträge oder der thesaurierten Zinserträge erstreckt sich so-
mit im Grundsatz auf die konkrete Besitzdauer des jeweiligen 
Anteilinhabers (modifizierte Netto-Lösung).

Auf die bei Ausschüttungen/Thesaurierungen oder auf den Zwi-
schengewinn beim Verkauf abzuführende Kapitalertragsteuer 
wird ein Solidaritätszuschlag von 5,5% erhoben. 

Union Investment Luxembourg S.A. veröffentlicht in Deutsch-
land für die von ihr verwalteten Fonds die Höhe der jeweiligen 
Zwischengewinne und der als zugeflossen geltenden Erträge 
börsentäglich zusammen mit den Ausgabe- und Rücknahme-
preisen.

• Steuerliches Risiko

Der Anleger trägt das Risiko, insbesondere das der Pauschalbe-
steuerung, wenn die Besteuerungsgrundlagen des Sonderver-
mögens falsch ermittelt wurden. Dieses Risiko versucht die Ge-
sellschaft durch Wahrung der erforderlichen Sorgfalt zu vermei-
den. Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck alle ihr verfügbaren 
steuerrelevanten Daten veröffentlichen. Daneben wird die Ge-
sellschaft versuchen, das Risiko der Pauschalbesteuerung durch 
eine Beauftragung zur Prüfung und Bescheinigung der Besteue-
rungsgrundlagen des Sondervermögens durch eine behördlich 
anerkannte Wirtschaftsprüfungsstelle oder eine vergleichbare 
Stelle zu vermeiden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der deutschen Finanzverwal-
tung auf Anforderung Nachweise zu erbringen, um beispielswei-
se die Richtigkeit der bekannt gemachten Besteuerungsgrundla-
gen zu belegen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser An-
gaben können unterschiedlich ausgelegt und es kann keine Zu-
sicherung dahingehend gegeben werden, dass die deutsche Fi-
nanzverwaltung die von der Verwaltungsgesellschaft ange-
wandte Methodik für die Berechnung in jedem wesentlichen As-
pekt anerkennt. Überdies sollten sich Anleger dessen bewusst 
sein, dass eine Korrektur im Allgemeinen nicht für die Vergan-
genheit durchgeführt wird, sollten Fehler für die Vergangenheit 
erkennbar werden, sondern grundsätzlich erst für das laufende 
Geschäftsjahr berücksichtigt wird. Entsprechend kann die Kor-
rektur die Anleger, die im laufenden Geschäftsjahr eine Aus-
schüttung erhalten bzw. einen Thesaurierungsbetrag zugerech-
net bekommen, belasten oder begünstigen.
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